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Abhandlung
über

die lang bestritkene

AüflöslichM des geistlichen Ehebandes
oder :

daß der durch den Ehebruch beleidigte Ehegatte ,

nach geschehener Scheidung , auch vermög Römisch- katholischer
GrundsLHe, sichwieder neuerdings mit einem andern vergliche «,

könne, bewiesen

V0N

Heinrich Warnus .
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Es liebe also ein jeder unter Euch sein Weib , wie sich selbst,

das Weib aber fürchte den Mann . Lxkss. v. ZZ.





E- s ist vermög unserer Grundsätze eine außge ,

machte Wahrheit , daß nur allein entweder das

EnLurtheil der allgemeinen Kirche selbst , oder

die Aussprüche der H. H. Vater , wenn sie ein ,

heilig sind , aus der Lehre des Herrn die untrüg ,

lichen Glaubensregeln bestimmen ; andere Lehr "

satze hingegen und privarmeinungen , wenn Sie

sich gleich auf Würde ihrer Urheber , oder auf

das Ansetzn von vielen Jahrhunderten stützen ,

können uns für sich doch zu Nichts verbinden ,

wenn nicht unser eigenes Gefühl von deren Wahr ,

heit emMitzeug geworden ist . ( Z)
A 2 § 2.

( ») cnncil . 1-1-iU. E IV. <a. Part . I . z. 57. 76.
L ZI4. Vincent . I. iriii «nKs in comraonir . 1 0. zi . L
üb »äver ». proxkan , n^VLiiones . 6»rr »ni ^s 6s
viriut . rlisolox . Vtssert. 2. e»p. 5. Llslckioi
LaiiW in locis t !ieo!o§. I. 7. e. Z. L l. y. e. z.



Diesen Grundsätzen nun , und der Geschieh »

te ist es ganz entgegengesetzt , wenn viele aus

uns Katholiken dafürhalten , daß die Scheidungs -

art vom Tisch und Bethe , auch für den Ehe¬

bruchsfall als eine wahre Glaubenssach festge¬

setzt seye , da doch die Schriftstelle bey Match « "

us , wormnen dieser Scheidung - grund enthalten

ist , vielmehr zu allen Zeiten der ungleichsten

Meuschenerklarung unterliegen mußte . Man

Denke zurück auf dem Zwispalt der H. H. Vater ,

und wie sehr ihre Meinungen diesfalls einander

entgegensahen ! Ueberzeugt von der Deutlichkeit

des göttlichen Ausspruches , haben zwar alle im

Ehebrüche die unwidersprechliche Ursach zur Schei¬

dung gefunden , aber die Frage , ob die Gatten

mit der Trennung zugleich ihre vorige Freyheit

erhalten , stch ' wieder weiter mit andern verehelichen

zu können , diese wäre stets ein Gegenstand ihrer

gegnerischen Beurtheilung , und ein Gegenstand

für ihre uneinigen Emschlüße gewesen . Terrul «

lratt , ungeacht Er mit den Meisten seiner Zeit

die



die zweyten Ehen gleichsam für ein Laster der

unmäßigen Begierde ausrief , hatte nichts desto -

weniger das Recht aus dem Ehebruchs zur voll¬

kommen Scheidung gebilliget , und den geschie -

denen Gatten die weitere Verbindung aus dem

Besetze des Herrn erlaubet . Bafrlius , der das

Schsidungsrechk , und das Recht sich neuerdings

zu verheurathen , dem Weibe wie dem Manne

gleich zuerkannte , wurde dadurch ein Gegner der

Vater Ambrsftus , und Lakrarrrms , die die¬

se Freyheit dem Manne allein zugeschrieben ha¬

ben . HierottMUS als ein Eiferer für die Er «

Haltung des ledigen Standes , zu wessen Meschö-

nung Er sogar die Zufammenfügung des Manns

und Weibs, ' m Paradiese nur aus dem Sündfalle

gefolgert hat , konnte nach dem Zwecke seiner Ver¬

theidigung nicht änderst urtheilen , als daß sich

Ehegatten wegen des Lasters der Untreu zwar

voneinander trennen , keineswegs aber neue Ehe¬

verbindlichkeiten eingehen dürften . Attgustm

wäre der Mann , welcher eben Liefe Meinung

unter aller möglichen Rechtfertigung annähme ;

und ob ihm gleich die Ehetrennung , nach welcher

A 3 sich
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sich der beleidigte Mann vielleicht mit einer an ,

dern Frau verbände , anfänglich , wie Er sich

selbst ausdrückt , nur eins läßliche Sund auszr ?

machen schiene , so suchte Er doch zum Beweise

eines größer « Verbrechen bald nähere Gründe auf »

zubringen , und die Scheidungsart : Daß die Sät ,

ten als geschieden entweder unverehelicht bleiben ,

oder sich wieder vereinigen sollen : auch dann ,

wann der Ehebruch zur Scheidung Anlaß gege¬

ben hätte , beynahe als eine festgeborhene Chri¬

stenpflicht zu behaupten - . ZaGarias der Pabst

ist wieder derjenige gewesen , der nicht nur von

diesem besondern Urtheile ganz abwiche , sondern

such zu Ambrssrrw und Lakramws Wider¬

spruchs , dem Weibe das - gleiche Männerrecht ,

nach der aus dem Ehebruchs erfolgten Scher »

düng , zusagte »

§- S-

Die im Alterthums gehaltenen Kirchenver ,

sammlungen , in denen hierüber Berarhschkagungen

geschahen , konnten gleichfalls nicht andere , als

abwechselnde Schlüße abfassen , da selben entwe ,

der



der die Väter selbst , oder durch ihre zerstreu er »

? lnhanger beygewshnet haben . Eine Versamm¬

lung Zu Arles hatte den Ehebruch als die Ursa¬

che zur gänzlichen Scheidung angesehen ; eine an -

, dere von Afrika , bey- welcher Augustm selbst

zugegen wäre , Hatte diese Befreyung mit dem

Verbothe einer fernern Verbindung eingeschrän¬

ket . Die Versammlungen zu Elbass , zu Tr -

Vslr und eine Vetteeiamsche haben in Vorgän¬

ge einer vom Ehebrüche geursachten Trennung die

tzoükommne Auflöslichkeit des Bandes erkannt ;

aber die Vater des Conciliums in Krranl ha¬

ben übermal Ors , was diesen zuwider wäre , be¬

schloßen . Ei « Frattkeirftnod hatte wegen des

Lasters der Untreu das unbegrenzte Recht der

Scheidung gestattet ; ein anderer Kirchemath zu

Neben hatte die Absonderung nur vom Tisch und

Bethe angeordnet . So vielfach und bey weitem

nicht einstimmig wäre also das Urtheil der Barer ,

und so widersprüchig die Tndschläßr der , Kirchen - -

versammlungen , — welche nebst dem auch nie¬

mals allgemein waren ! Man weis sehr vieles

von Vätern zu sagen , man pflegt sich sogleich

A 4 auf



auf ihre Aussprache zu berufen , so oft vom

Schsrderechte die Rede ist ; man sucht die Grün¬

de des Einen zu entkräften , und man bemühet

sich dir Gründe des Andern mit vermeinten Ne -

benbeweiftn zu erheben : aber nur kurz ohne

der unzweckmäßigen Weitlaufrigkeit , die man hier

etwa erwarten möchte ; zudem , daß die meisten

Vater aus ihren von unsern verkehrten Grundsä¬

tzen die Ehe überhaupt , einigermassen verachtet

haben , ist es ja bekannt , daß die Griechen und La¬

teiner , welche sich in ihrer Scheidungsart noch

bis heutigen Tage theilen , eben die wichtigen Zeu¬

gen von Widersprüchen der Väteh », und deren

Uneinigkeit geblieben sind ; wer wird es also noch

vertheidigen , daß die manchfaltigen Lehren ,

theils im kanonischen Gesetzbuchs aufbewahret ,

theils in andern von den Vatern hinterlassenen

Schriften zu finden , da Sie sich auch mit aller

Genauigkeit nicht vereinigen laßen , jemals eins

wahre Gesetzverbinvlichkeit eingeführet haben ? ( *)

§. 4.

(*) 1' srtull . t. 4. eont. Llarsio . c. 42- L! . 2. - läuxor '
c, I. äs Huiiäls nupt. I^Ä- rntlus äiv. inKrt. I. 6- o.
2Z. saut- XXXII qusk- 7. can. i. 2- 2- 4- 6- 7- 8- sääs
ilisroavmi spitt - sä Luüoekium äs vjrxinit . tervruiä »,L
M. Lsülii epiü. csnon . I. aä 4Ui>xllIockiuin eap. y crrii.
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H. 4-

In der That , so hüt man es auch wohl

gesehen , von welcher Wirkung diese verschiede ,

nen setzten in ihrer Zeitfolge selbst bey den La¬

teinern waren . Inzwischen dann , als die Kir¬

chenvater ihre Meinungen über die vollkommne

Auflööli ' chkeit des Bandes wegen deS Ehebruches

wechselweis bestritten , hatte man nach vielen

Beyspielen , auf welche sich die Sorb »Nische

Gesellschaft in der Scheidungsftage Heinrichs

! V. von Frankreich berieft , nicht nur wegen

ausschweifenden Sitftnwandels , sondern auch im

Zufalle der Unfruchtbarkeit , und sogar aus vie¬

len andern politischen Absichten Scheidungen un¬

ternommen , ohne daß noch das Recht der neuen

Verehlichung in Zweifel gezohrn wurde . ( *) Und

haben gleich nachhm die Vater der Versamm »

A Z lung

IO. Ää äs ton». I. äs Käs L! >psr . c. ly. SÄN. 17. IH. 22

2Z. sc 2̂ s. itsi», concil . vsnet , äs Lnnci 4Ü5. SÄN. 2.
eonvll. koro ^! . äs unno 7 >r. consü . LrzuisAkLii. !!!-
anno 863. 1. ü. e»pit . c. 87- »p. «- Nur. tom. I. eapit .

«onk. - V»ns Lkpsa commsnt . ?. vt H. vr »t .
rom. Ill . Lt. i ^bsl tom. IV. l. 2. e. 13- pax. ZOä.

(») LLusnu! - Likör . I. 123. p»8. 8qo- camsr . k. 6rs ,

xar. ». smieit VI paß- I -<48. Lc concU. aä rVsrmsrl »?

,p . 6r »tiaa saut. XXXI. tz. l. L»n. 6.



lung zu Zehm , ohne Unterschied der Ursachen

auch im Ehebruchsfalle , nur die Absonderung

von Tisch und Bethe erlaubet - die Weitere Ver «

ehelichung aber sogar bey dem Merkmahle eines

Ehristglaubigen verbothen ; hatten gleich von da

aus Hinkmar und mehrere andere Vr älsrsn der

Lehre AuFustms , welche eben das Schlußmu «

sier für den Kirchenrath wäre , in der westlichem

Kirche das größte Ansehen verschaffet , ( *) so

hat es der Erfolg davon nichts destoweniger ge¬

wiesen , wie wenig auch die scerdenralische Chri¬

stengemeinde in dieser von Arrgustm für den

Ehebruchsfall gelehrten , vSn Achner Kirchen ,

rathe bsstätkigten , und von andern prälacem mehr

verbreiteten Eheschsidungsart eine Gkaubenssach

verehrte . Noch bekräftigte Pabst Alexandex

M . die vom Bischöfe zugegebene Scheidung ,

und ertheilte der Frau wegen Abwesenheit ihres

Mannes , wenn sich selbe langer kaum enthalten

könn ?

(*) Äinvm, r/ . o. 8- to «. H. »p. p»x. 660. ?a-
leksLus Lbb. Lorbez. eowme«t . i « Llsttk . Ivo esrnaü -
tsaLs Lä OlLinbert . LrcklLjiltü. 125. 8. ^rikLlmus
ili cap. d' DlstkKi. p lanacSLtl »» !II , rit. äs
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könnte , das Recht , sich mit einem andern unge¬

hindert zu verbinden : Noch hatte Alexander

VI . , Ludwig XU . von seiner Gemahlin , die

Er wegen ihrer Gestalt nicht liebte , strsks ge¬

gen eine Verordnung des erstern losgezahlet ,

und dafür Ixürls Wittib die berühmte Anna

vsrr Bretagne zu Trauen berechtiget . ( *) Es

ist gewis , man wird nicht alle die angeführten

Beyspiels vermög unserer Grundsätze rechtferti¬

gen wollen ; allein hatte die Nachwelt noch kei¬

nen von den Geschiedenen , oder noch keinen , der

die Scheidung auch im Falle der Unfruchtbarkeit ,

oder aus andern politischen Gründen erlaubte ,

aus dem Angedenken der Christengemeinschafc ver¬

wünschet , so durften sich diejenigen wohl um so

weniger bekümmern , gegen das Merkmahl eines

wahren Christen zu handeln , wenn Sie sich im

Falle des Ehebruchs , der im göttlichkn Gesetze

selbst seine ausdrückliche Bestimmung hat , voli -

kom-

DgLret. tit . yul Mü lunt Iszit . c, 8- Der gelehrte
Herr Hostach Schmidt Geschichte der - Deutsch: 4- Theil .
5- ?52 Suieciarämi I. 4. x»L>ioy . Vo/Ls Henri IV-
6-illS ts äiÄioiiLirs äss liommss MuKres toin. II. PLA.
M2. coutsr äecret . tit . äs so, Wl äuxit in niatr . c. Z.



kommen trennten , so sehr auch einige Vater ,

und nach deren Ausspruch einige Kirchenversamm -

lungen dagegen gsprsdizet Habe «!

§- 5-

Nach einem Verlaufe von Jahrhunderten

schiene endlich die allgemeine Kirchenversammlung

zu Trienr , durch einen ordentlichen Glaubens¬

satz von der Sach neue Epoche zu machen ; —-

aber ich sage nur , Sie schiene , denn in der That

selbst hatte Sie eigentlich nichts entschieden ; und

aus dem Umstände , daß sich die Griechen »roch

heut zu Tage em von den Lateinern unterschiede ,

«es Scheidungsrecht zueignen , kann man es frey

sagen , daß auch dieser allgemeine Triemische

Kirchenrath die lange Streitigkeit des Alterthums

mehr berühret , als durch die kehre einer verbin¬

denden Glaubensregel gehoben habe . Ich be¬

merke , was der Cardinal palavicmus in sei ,

ner Triemischen Kirchenrathsgeschichte bey dem

berühmten Ssrbsmschen Gottesgelehrten ( *)

erzählet .
§. 6.

(*) Orouvsmar äs is 8aer »ms»t . I. q. gussü. 4. e. L.
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§. 6.

Schon hatterr nach dessen Zeugniße die Kir «

chenbater wider diejenigen , welche jemals sagen

möchten : daß das Eheband ( czuosc ! vmculum )

wegen des Ehebruches auflöslich seye : einen Aa -

nstt mit dem Bannstrale befestiget , als noch ei¬

ne Färstenbitte der Ausführung dieses gefaßten

Schlußes Einhalt zu thun suchte . Venedigs

driemMMe Besitzungen nämlich , da durch den

AattStt hauptsächlich die einverleibten Griechen

getroffen zu seyn schienen , haben den Gesandt¬
schaftsredner zur Amtspflicht aufgefodert , dem

Kirchenrathe dagegen die bewegende Vorstellung
zu machen . Es könne diese Anarhemiftrung un ,

« ter den Griectzett , welche von Altersher , ohne

-> kirchliche Wr' dersprechung stets gewohnt seyen 5

nach der aus dem Ehebruchsfalle erfolgten

» Scheidung sich neuerdings zu verheurathen ,
^ nicht nur von bürgerlicher Seite Aufruhr und

.. traurige Folgen erwecken , sondern auch sogar

« die gänzliche Trennung ihrer Kirche von der

» RömistHen verursachen . - Hierüber seye es

zwar



( ») Seit. XXIV. c»n. 7.

zwar nach der Aufmerksamkeit dieser Geschichte ,

daß die Vater des Krrchenraths die gegründete

Einwendung der Republik erhöret , und den Aü »

NStt noch bor seiner Bekanntmachung umgeän¬

dert haben , ( *) nichts desto weniger konnte sel ,

ber aber doch um seine Gefttzverbmdlichkeit einen

gegründeten Zweifel erregen .

§- 7-

Es ist gewis , möchte man den Ration »

derjenige seye besflucht , der es jemals sagen

wird , daß die Kirche fehle , wenn Sie der evan ,

gelifchen und apostolischen Lehre gemäß lehret ,

daß das Eheband wegen des von einem oder an¬

dern Gatten begangenen Lasters der Untreu nicht

gänzlich ( guoaä vmculum ) aufgelöset werden

könne » nur allein nach diesem wörtlichen Jnnhal -

te in einem mareriälett Gesetzverstande erklären ,

man würde nimmer etwas deutlicheres zu finden

glauben , als daß die Unauflöslichkeic ves Bandes

wegen des Ehebruches wahrhaft als eine Mau¬

kens »



bsnssach entschieden ftye . Allein überlegt man

diese Auslegung des Ivanons in ihrer Folge ge¬

nauer , so würde man dadurch theils den Glauben

der ungeradesten Geschichte verwerfen , ( §. 6. )

theils unsrer heiligen Kirche einen unersetzlichen

Schaden zufügen , indem nicht allem alle Grie¬

chen , weil Sie diese Glaubenslehre nicht beobach¬

tet hatten , seither der Trienrijchen Versamm¬

lung unter dem Bannstuche verstorben wären ,

sondern auch die noch lebenden , sowahr Sie sich

noch , gleich ihrer veralten Gewohnheit , nach

entlassenen und wegen der Ehebrüche verflossenen

Frauen , neuerdings mit andern verehelichen , ( *)

von unsrer Kirchengemeinschaft offenbar ausge¬

schlossen seyn müßten ! Oder aber es müßte der

Begriff von einer Einigkeitslehre gänzlich ver¬

schwinden , sobald die Griechen auch in wesentli¬

chen Glaubensgründen von den Lateinern unter ,

schieden seyn dürften , da doch Christus der gött¬

liche Gesetzgeber seine Gebothe nicht nach der au «

scheinenden Meinung eines Bischofs zu P * ( **)

für
V. Orouvemus loen ert. sr Lp. eunä. NontLlLmZ Lr-

Nontis - AeALlrZ.
(**) Bey dem Ünvmschm Amor sm WahrhritttSsk »
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für die Östliche oder westliche Kirche abge¬

theilet , weder irgendswo eine Anzeige zu einem

cieg ' ML securräi ^ensris ^ womit einige Theolo¬

gen nur die lateinischen Christen Zu verbinden

meinen , hinterlassen , sondern für alle Menschen ,

für alle Oerter , und alle Zeiten nur einerley zu

glauben , nur einerley zu lehren vorgeschrieben

hakte . Aus eben dieser Schlußfolge kann man

auch der prorestanren Meinung nicht beyxstich .

ten , wenn Sie glauben , daß der A. ansn we¬

gen ihrer Ehescheidungen gegen Sie seye gerich¬

tet worden . , ( *) Denn möchte man gleich nicht

sagen , daß der Aanon , so ferne selber gegen

die prorestamen wegen ihrer Scheidungsart ge-

macht wäre , angezweifelt auch die andern Ursa¬

chen , aus denen Sie sich nebst der aus dem Ehe¬

bruchsfalle zu trennen pflegen , enthalten dürfte ,

so würbe es dem Kirchenrathe doch nicht möglich

gewesen seyn , die prorestamen ohne die Grie ,

chen mit dem Bannflüche zu verdammen , da

Sie aus der U fach des Ehebruchs ein gleiches

Scheidungsrecht gebrauchen !

§. 8-

(») c' i. IlrrünL . Loskrneru- ! tit . Ss äivort . §. 25-



L7

§. 8

Diesen Schwierigkeiten sind aber vorsichtige

Theologen gänzlich entgangen ; Theologen von

Schcnfsicht uns Klugheit haben sich aber auch

weit entfernet , dem AattSkt eine dogmatische

GeseHkraft Zuzuschreiben ; Sie haben selben viel «

Mehr nach dem Geiste der Kirche erkläret , und

Liese Erklärung war dann auch diejenige , welche

sich sowohl mit der Geschichte ,, als mit der Ehre

des menschlichen Kirchenregiments und dessen Ei -

riigkeitslehre ohne Anstoß vertraget . So bezieht

sich der gelehrte p . Drsuverr am nämlichen Or ,

te zufolge palavicms Erzählung an einen fe «

sten Beweisgrund , daß durch den Aansrr kei¬

neswegs die Unauflöslichkeit des Bandes im Ehe¬

brüche gegen die Griechen beschloßen , sondern

nur die Glaubensgegner , welche der Kirche die

Unfehlbarkeit streitig machen , — das ist , wenn

Sie auch wegen des Ehebruches die Auflöslich «

keil der Ehe verböthe , waren verstanden worden :

So saget es über dies vanEjpett (*) ausdrück «

B lich

C) LvMMSnt. is ir . L»rt . zr»t . tors. z.



lich , es heiße etwas anders , entscheiden , es

» seye eine Glaubensache , daß die Kirche in der

Lehre von der UnauflöZlichkeit des Ehebandes

nicht irre , und entscheiden , es seye eine Mau ,

„ benssach , daß das Eheband unauflöslich ist ;

» so bestätigt es der gelehrte p . Llüpfcl , (*)

„ da er sagt - es ist klar , daß die Lehre der Lä,

keiner noch nicht unter entschiedene Glaubens ,

lehrest gehöre. « Nichts wäre daher auch --st

nem Brllarmm , einem Alexander Naralis

und mehr andern gepriesenen Männern , welche

Drouven zu zeugen anführet , mit mehrerer Ge ,

wisheit zu bekennen , als daß die aufgeworfene

Streitsache von der Unauflöslichkeit des Bandes

im Ehebruchsfalle , in dem ganzen christlichen

Zeitraums von keiner allgemeinen Kirchenver ,

sammlung femals seye beygelegt worden ! — Ich

wieder heble mich in dieser sehr wichtigen Sache ,

die unsrer Aufmerksamkeit und der genauesten

Ueberlegung allermassen würdig ist . Harten dre

Barer im Merrhume ohngeqcht ihrer erwiesenen

Uneinigkeit ein richtiges Endurtheil gefallet , wie

hat ,

<-») Oirrsrt . ' I ' ertuUmrii inens cte inäjttolud . mstr. Z. Z.



Hakte « die nachgefolgten Kirchendersammlungen

sich m ihren Enkschlüßen widersprechen gekonnt ?

hatten demungeacht das Concilium von Afrika ^
von Friaul , und das anders von Achen alle

die übrigen üverwägend die Scheidungsart vom

Tisch und Bethe auch im Ehebruchsfaüs zur all ,

gemeinen und unverletzlichen Christenregel ge«

macht / warum wäre die Sach in Tris ?rrischekr

Kirchenrathe nicht für langst entschieden angese,

Heu worden ? und hatte dann endlich diese allge¬

meine Kirchenversammlung selbst / die Meinung

von der UnauflZslichkeit des Bandes wegen des

Lasters der Untreu zur wirklichen Glaubenssache

erhoben / was man öfters so leichterdings vorzu -

wenden pflegt ; fürwahr die Griechen müßten

ohne Widerrede durch die vielen Jahrhunderte

von unsrer Kirchengemeinschaft gänzlich verbau ,

net seyn / der gottesgelehrten großen Männer

Erklärung vom Nansn wäre falsch / und weder

BellarmiK weder Alexander lTlaralis würden

gewußt haben / was für Blaubenszründe im rriert -

rischerr Kirchenrathe seyen ftstgesttzt worden ;

dies alles , wie ich mit Zuversicht hoffe , wir^
tzsch Rismsnd behaupten ! —

B Z §. y-



§- 9-

Hieraus nun , da die Scheidungsark Dom

Tisch und Bethe für den oft bemerkten Fall we¬

der die Aussprüche der H. H. Vater , weder die

allgemeine Kirche selbst aus der Vorschrift des

Herrn bestimmet haben , erhellet es deutlich ge,

nug , ( §. i . ) wie wenig man mich etwa eines

sträflichen Eingriffes in eine Glaubenssache be¬

schuldigen kann , wenn ich die Gegenmeinung :

daß die Ehen im Ersigm ' ße dieses Umstandes

gänzlich getrennet werden können : zu vertheidi¬

gen suche . Zwar scheinen die vielen Jahrhun¬

derte für eine allgemeine Gewohnheit der wesi «

liehen Kirche zu streiten , welche man vielleicht

statt einem rechtsprechenden Gesetze vorzuschützen

vermeinen möchte : Allein nebst dem , daß die

Gleichförmigkeit der Scheidung nicht ununterbro -

chen wäre , ( H. 4 . ) ist es nur auch zu gewis
^

daß dieser eingeführte Gebrauch um so weniger

einem unumstößlichen Gesetze gleich gehalten

werden müßte , als ihm die Gläubigen der west¬

lichen Kirche auf keine Weise so lang gefolget

wä -



waren , wenn ihnen nicht das Verboth der voll¬

kommenen Zertrennlichkeit mit so machtvollen

Anfthn einiger Vrälaren wäre vorgeprediget

worden , ohne daß Sie jedoch die Gründlichkeit

dieser Lehre aus dem göttlichen Gesetzbuche hin ,

länglich erprobet hatten . Ich würde mich auch gerne

beruhigen , ich würde der Ehrfurcht nicht der ,

Hessen , wenn die Kirche diese Scheidungsart in

unserm Falle , vielleicht aus geheimern Ursachen

für ihre Heerde als nöthig erachtend , mit Be ,

gnehmigung weltlicher Regenten , auch ohne alle

Rücksicht auf die göttliche Lehre festgesetzt hätte l

aber Sie hatte dies bisher noch nicht unternom¬

men , und man weis bisher nichts von andern

Gebothen , als von solchen , welche auf die un -

entschiedene Streitfrage der Vater und anderer

privaclehrer ihre Beziehung nehmen . Hismit

wenn also nur privargeister durch die ungleichste

Erklärung der Schriftstelle für den Ehebruchsfall

eine Scheidung vom Tisch und Bethe hervorge¬

bracht , und wenn nur priV « geister in öffentli¬

chen Schulen , zur Maaßregel für die geistlichen

Gerichtsstühle , diese Scheidungsart gelchret ha--

B A ben ;
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Len ; so ftye es mir erlaubt , auch nur mitpri -

Vargeistern und nicht mit unsrer gebiethenden

Kircke , aus dem Gefttze des Herrn zu reden
^

und zwar unter einer kurzen Einleitung der Mi¬

schen Scheidungsgeschichte , damit die Ordnung

meinen Beweis desto verständlicher mache .

§. L0.

Haben es Völkergeschichten schon öfters auf¬

gezeiget , daß der Vorwelt jene Begriffe nicht

immer eigen waren , welche man in der Zeüfol »

ge als die natürlichsten vorzutragen wußte , so

ist es auch in Ansehung der Ehen eine unstreitige

Wahrheit , daß diese bey den Völkern des bar¬

barischen Zeitalters bey weitem nicht von jener

Betrachtung waren , welche die Verfeinerung

des gesellschaftlichen Lebens erst anzustellen ge ,

lehret Hütte . In unsern Tagen , und im Ver¬

hältniße zu unsrer bürgerlichen Gesellschaft läßt

es sich sehr natürlich darthun , daß eine willkür¬

liche Verbindung des Manns mit einem Weibe

zur Kindererzeugung angeordnet ftye ; aber im

Ver -
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?6srzsichniße alter Völkerschaften kann man es

genugsam lesen , daß der Narisnalgcbrauch der

freye - r Auswahl eines Gatten sehr oft zuvorge .

kommen , und daß die Absicht ihrer Zusammen ,

fügungen nicht allzeit diejenige wäre , die wir

als bis wesentlichste unsrer ehelichen Vereinigung
voraussetzen . Bey den alten Babilsmem und

Astrerr » wäre es eine Bölkerweis , daß Sie

sich ihre Gattinnen auf öffentlichen Markt kauft

" n ; bey den Maßagrren , Brimnnexn ,

Gcyrhett uns mehr andern wäre es üblich , daß
Sie sich ihre Weiber gemeinschaftlich hielten :

Bey den Persern , parchern , Indem , und

Aerhiopern schiene der Gebrauch nicht schändlich

zu seyn , wenn gleich Söhne sogar ihre eigenen

Mütter , von denen Sie entsproß «» , wieder ge,

heuvarhet hatten ; bey den 2lrsbsrtt und mehr

andern hat es die Gewohnheit gerechcferkigrt ,

daß auch eine einzige Tochter nicht selten das

Weib von vielen Bravern und Blutsverwandten

werden mußte . Das ganze Alterthum , von

dem die Rebelst , wird wmige Narionen aufzû
weißn haben , bey denen nicht die Bwiwsiberey

B 4 gs .



gebmuchig gewesen wäre ; und so sahen es die

Weder gleich mehr andern eben für kein Laster

einer unnatürlichen Ausschweifung an , wenn

schon auch Weiber nach ihrem Wohlgefallen auch

mehrere Männer zu sich gelaßen hatten ! Aus

diesem kleinen Grundriße des Alterthums , besten ,

Geschickte noch die heutigen Beyspiele vom

Grimr , von Nimirien , und vielen TheilenÄm - e»

rikas bekräftigen , kann man den sichtlichsten Unter ,

sch - ed leickt abnehmen , der sich zwischen derley

verschiedenen Parrungsrechten , und unsern heu^

bestimmten Eheverbindungen findet ; zugleich läßt

es sich hieraus aber auch untrüglich gedenken ,

wie seltsam diesen Völkern , da Sie von einer

göttlichen Offenbarung noch kein Licht hatten ,

die Meinung gewesen seyn müßte , daß die Zu ,

sammenfügung des Manns und Weibs eine un¬

trennbare Gesellschaft ausmachen sollte ! Ost

dann gebrauchte sich der Mann des Rechts , sein

Weib zu verschenken oder käuflich Hinzugeben ;

oft wäre es ein knechtischer Volksgebrauch , oder

ein Merkmahl der Dienstbarkeit , daß Männer

ihre Weiber nach Belieben verstießen ; oft wäre

auch

O

W>
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auch die natürliche Billigkeit der geltende Aus¬

spruch , daß der Mann und das Weib zum Zei¬

chen ihrer ungezwungen gemachten Verbindung ,

sich mit gleich willkürlicher Uebereinstimmung

zur Aufhebung ihrer Gesellschaft entschloßen ,

oder aber wegen zwifchengekornmcn Lasterthaten ,

wenn es nicht die Niariemalgswohnheit hinderte ,

einander mit gleichen Rechte verlaßen , konnten . ( °. )

Es ist nicht möglich , und es wäre auch überflü ,

ßig , aus der Dunkelheit der Geschichte genau

herzuhohlen , welche Scheidungsart jeder Völker¬

schaft insbesondere eigen wäre , indessen aber

wird es Niemand verneinen , daß eben diese die

bekanntesten sind , nach welchen sich zu allen ge-

denklichsn Zeiten die Gatten voneinander zu schei¬

den pflegten .

. B 5 tz. ii

(*) Uotẑ Zorus VeexiUuz Vrbinst' ,8 äs rsrurn invent :

I, I. c. 4. ^- - xsmäsi- 8rirär fsi -iu' iens: äs moilbus

1, I. c. I, L 6- - ttsXLnäsr Ld äls ^- t ^äro Zsn. äi.

I, 4. e 8- Ssläsn äs ) nat L 8ent. äisc!-

xUn. »sbr . I. 5. 0. 7. tzpsncsr äs U. «sbr . rituLi .

äiss. I. 1. 2. teÄ. z. e. 2. coak. 4kinr . 4owe , Berstlch

lscr die Vesch- ds« Mensch. l> B- 6. Ve?s. r. B-

12. Lexj. S. 6) 8 ^
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H. ii .

Solch ein Volk wäre das Hebräische m

seinen Anfangstagen , da Abraham seine eige¬

ne Schwester Sara ehelichte ; solch em Volk

wäre Es , da Lssr mit seinen leiblichen Töch¬

tern das Mannerrecht ausübte ; solch ein Volk

wäre selbes , da Jakob die beeden Schwestern

Lia und Rachsl heurathete ; solch ein Volk ja

wäre das Hebräische , bey dem es der Gebrauch

gestattete , sich nicht nur in den nächsten Graden

der BlutSverwandschaft ehelich zusammenzufügen ,

sondern auch nebst mehrern Weibern noch eine

Anzahl von Beyschläferinnen zu halten . Von

der Agar weis man es , das selbe samt ihrem

Sohne Ismael von Abraham aus einer gerin¬

gen Ursache verstoßen wurde ; noch aber hat es «

die Geschichte , in welcher Agar bald eine Frau

bald eine Magd genannt wird , nicht richtig aus -

gew' esen , ob es eine Verstoßung eines wahren

Weibes oder nur die Entlaßung einer Magd ge¬

wesen ssye ? ( *) Hiemit kann man diese Bege¬

ben -

(*) 6enes . I. e. n . 16. 19. 21. 29- ZO,



benheit auch um so menigsr als ein Beyfpißj für

Abrahams Nachkömmlinge betrachten , als die¬

se nebst ihren übrigen Sitten auch die Eheschei -

Lungöart nach dem Muster anderer Völker , un¬

ter denen Sie ihr wunderbares Schicksal fanden ,
wahrscheinlicher Weiss noch sehr oft . mögen der «

ändert haben .

tz. T2.

Moses dann , nachdem Er in der Wüste

den göttlichen Gesetzgeist erhielte , hatte diesemVol »

ke ein ordentliches Scheidungsrecht vorgeschrieben ,

jedoch ein Scheidrmgsrecht , welches nur allem

für Männer , nicht aber auch für Frauen geschrie¬

ben zu seyn schiene . Denn aus dem Gesetze , da

es heißt : O Wenn jemand ein Weib nimmt ,

„ und ehelichet Sie , und Sie nicht Gnade fim

« det in seinen Augen , um etwa einer Unlust

willen , so solle Er einen Scheidebrief schrei «

» ben , und ihn Ihr in die Hand geben , und

^ Sre

(*) Osutsron . XXIV. t. tsU . »ää. /srem . III . 8-
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Sie aus seinem Hause lasse ». Warm Sie

» dann aus seinem Hanse gegangen ist , und Sie

« hingehet , und wirb eines andern Weib , und

» derselbe andere Mann Ihr auch gram wird ,

und einen Scheidebrief zieht , und Ihr ihn in

.. die Hand giebt , und Sie aus seinem Hause

laßt ; oder so derselbe Mann stirbt , der Sie

.. zum Werbe genommen hatte , so kann Sie

» ihr erster Mann , der Sie ausschließt , nicht

« wiederum nehmen , daß Sie sein Weib seye ,

« nachdem Sie unrein ist . » Hatten die nachge- -

folgten Jädenpriester nur für den Mann eine

zweyfache Verbindlichkeit entnommen , für ein

Geboth nämlich , aus dem ersten Satze : Daß

jeder Ehemann , sobald Er seiner Frau Gram

seyn würde , mittelst Einhändigung eines Scher .

debriefeS entlassen mäße ; und für ein Verboth

sus dem zweyten Gefttzthsile : Daß kein Mann

das einmal von sich entlassene Weib wieder zur

Ehe zurücknehmen dürfte . Also waren die jüdi¬

schen Ehemänner nach der Gesetzerklärung ihrer

Priester verbunden , entweder ihre Frauen zu lie¬

ben oder zu verstoßen , da diese hingegen , wis

die



die Geschichte Galome die berühmte Matrone

eines verübten Unrechts wegen tadelt - well Sie

ihrem Gemahle Lastsbarus einen Scheidbrief

schickte , in der Gesetzlinie vom Scheidungsrechte

der Männer offenbar ausgeschlossen wurden ( *)

H. IZ >

Und in diesem Scheiderechtsverftande hak¬

ten die Pharisäer den Heiland versucht , ob

Er nicht ihren vermeinten Satzungen entgegen

lehre ? Ist es erlaubt , fragten Sie ihn » Jsts

» auch recht , daß sich der Mann scheide von sei «

>. nsm Weib , um irgend einer Ursach Willen ?

Er antwortete aber , und sprach zu Ihnen :

» Habt ihr nicht gelesen , vom Anfang der Er «

- schaffung hak Sie Gott zu Mann und Weib

« gemacht , darum wird der Mensch seinen Vater

« und Mutter verlassen , und wird mit seinem

Wer -

Iotsptms !. XV. c. li . so. Llsr -cus in UsutLtsuek .
sä Leuteron . 24. puxtorKus tpont . Lr äivnrt . p.
Hl. l . !xtkfootius kor. Heb. aä LlLktk. ^kornss pintus
Zs äivort . )ucl. p. 2b. cont. 8. V̂iixirK. contr »
Äm» e. r-, Uuz » Lrstius . itä Nstik . !. iq.



« Weibe zusammengefüget Werden - und die zween

werden zu einem Fleische werden , also : daß

Sie nicht mehr zween sind , sondern ein Fleisch ,

„ denn was Gott zusamrngefägt hat , daß soll

der Mensch nicht scheiden . -> Da sprachen Sie

zu ihm : » Warum hat dann Moses gebothen ,

„ einen Scheidbrief zu geben , und sich von ihr

» zu scheiden ? » Er sprach zu Ihnen : ,, Moses

« hat Euch erlaubt zu scheiden , von euren Wei -

« bern , um eurer Herzen Härtigkeit wegen , von

« Anbeginn aber ist es nicht also gewesen . » Ich

über sage Euch : Wer sein Weib von sich ent *

« laßt , es seye dann um Ehebruchs willen , und

eine Andere nimmt , der bricht die Ehe . ( *)

Hiemit hatte Christus auf die Frage der Pha¬

risäer geantwortet , und diese Antwort , in wel¬

cher die andern Stellen bey Lukas und Mar¬

kus vollkommen einverstanden sind , wurde zu¬

gleich das neue Grundgesetz für Christen . Ich

sagte , daß die andern Stellen hier einverstan¬

den sind ; denn obgleich der Erlöser , da Er sei¬

nen

(*) Mattk . V. ZZ. XIX. Z. Ll»re . X. II. 12. Luc. XVI.
18-



nen Jüngern am Berge predigte , die Scher ,

dungsursach nicht angefügt , sondern nur über ,

Haupt die Entlassung des Weibes verbothen hat «,

te , so ist es doch ohne Widerrede berichtiget ,

daß der nämliche Ausnahme , oder die Ursach

zur Scheidung , welche der Herr bey Mars

rhäus hinzusetzte , eben auch bey jeder andern

Stelle insbesondere nmbegriffen werden muß e

wenn man sonst nicht einen Vorzug für die Jü «

den finden wollte , oder daß der Herr verschiedent¬

lich gelehret harte !

14 .

Einmal nun nach der einstimmigen Lehre

aller christlichen Theologen angenommen , daß

Christus die Ehe glatterdings , und in unbeding -

lichsn Umstände betrachtet , für untrennbar er »

kläret habe , so hatte nichts destoweniger die

Klarheit des göttlichen Ausspruches alle Welt

überzeugt , daß die Ehegaktten , sobald die ent¬

gegengesetzte Ursach des Ehebruchs vorhanden ist ,

dem ungeacht voneinander geschieden werden kön*



nen . ( §. L. Z. L kegg . ) Unsre Streitfrage -

wie ich es schon oft bemerkte , bestehet also nux

m dem , ob der Mann , wenn Er sich von sei '

ner Frau , wegen eines von Ihr begangenen Ehebru »

ches getrennet hatte , eben dadurch auch das

Recht der vsllkommnen Freyheit erhalten habe ,

sich noch bey derselben Lebzeiten wieder mit einer

andern zu verbinden ? Ware jene von einigen

Gottesgelchrtsn gemachte Gefttzausl - gung ge¬

gründet : (*) Daß durch das Bindewörrlein Und

nach einem ausgeschlagenen Sinne . „ Wer sein

^ Weib von sich entlaßt , — und — Wer ei»

ne Andere nimmt . » Zween mögliche Ehe »

bruchsfälle angedeutet werden , oder daß der

Mann , so ferne Er seine Frau außer dem Laster

der Untreu entließe , und hernach eine Andere

nähme , zweymal die Ehe bräche , dann würde

unsre Frage aufhören , eine Frage zu seyn , und

der Mann könnte sich nach geschehener Scheidung

das weitere Verehligungsrecht auf keine Weise

mehr zueignen , ohne sich des Ehebruchs , westwe »

gen

(*) OorLsllüS » L. ApIäs ap» ei. L/bsl Lsi». ! V- §. Zä 9-
rr. L.



gen Er feine Fmu entließe , ebenfalls schuldig zu

machen . Allein es braucht soviel Mühe eben

nicht , um es aufzudecken , daß diese Auslegung

mehr eine allzu gekünstelte . dem logischen Ge -

setzverstande sowohl , als auch der Lehre der ka<

tholischen Kirche selbst widersprechende Feinheit ?

als die Stimme der Wahrheit seye . Die klare

Gefttzpropssirion Wer sein Weib von sich

Ä entlaßt , und eine andere nimmt . « Hat ihre

Sanktion in den Worten « der bricht die Ehe »

Wer hat es nun jemals gelernst , gegen die Re «

gel der Gesetzerklärung die Sanktion mit der

Proposrrion also zu versetzen , daß aus einem

Gesetze zwey werden , da doch Lhkistus nicht ab -

fönderungsweise : Wer sein Weib von sich snk ,

laßt — oder eine ' Andere nimmt , sondern ver ,

bindungsweise : Wer sein Weib von sich entlaßt

— und - —> eine Andere nimmt , geredet hakte ?

Man erlaube es Ihnen aber auch beyspielweise ,

das Snbjekw - M Wer m dem zweyten Theile

der Prspssrrion zu wiederhohlen , wodurch Sie

aus einer GeseHpropofrrion zwey Heruuszubrin »

gen vermeinen , das ist : .. Wer sein Weib von

C «sich
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« sich entlaßt , — und — Wer eine andere

nimmt . Obgleich das Bindewörtlein Und

offenbar nur auf die Worte entläßt und nihmt

seine Beziehung hat ; was werden Sie alsdan ge¬

winnen , und nach welchem gramarikalischen

Zwange werden Sie sich noch berechtigen können ,

die einfache Gankcistt auf zwey eingebildete

GefetzpropsslÄHnett passend zu machen ? Ich

bescheide mich , und stütze meinen Bescheid ser -

ners auf unsre christlichen Satzungen . Im

ersten Theile der göttlichen Lehre vom Anfang

der Erschaffung hat Sie Gott zum Mann und

Weib gemacht also : daß Sie nicht

mehr zween sind, , sondern ein Fleisch solle

die ' Vielweiberey derbothen seyn : Ist dieses

nun wahr , so hängt die rheolsgische Auslegung

mit dieser Wahrheit sehr unrichtig zusammen ,

indem man einen Mann , der nebst seinem noch

nicht entlassenen Weibe ( welcher Fall aus ihrer

Erklärung möglich wird ) auch eine Andere näh¬

me , eigentlich zu reden , nicht des Ehebruches ,

sondern der Vielweiberei ) beschuldigen müßte . Al¬

so hatte auch der Herr nach diesem Lehrbegriffe '

daß
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daß die Vielweiberey unerlaubt seyn solle , wohl

Zween mögliche Handlungen in einem Manne vor¬

gesehen , wenn selber vielleicht sein Weib entlie¬

ße — und — eine andere nähme ; hieraus aber

fließt es noch bey weitem nicht , daß Er durch

diese zween möglichen und unerlaubten Handlun¬

gen auch zweymal die Ehe bräche . Ein Bey¬

spiel etwa : Wer stihlt und mordet , sündiget

zweymal : ist nicht die Identität von unserer

Sache , sondern ein handgreifliches Ssphisma .
Denn der Dieb kann zugleich als Mörder sündi -

digen , das laß ich gerne zu , weil er gegen

zween ausdrückliche und besondere Besetze handelt ;

also solle aber auch der Mann , der seine Frau

widerrechtlich von sich entlaßt , und hernach ei¬

ne andere nimmt , durch diese zwey Handlungen
eben zweymal die Ehebrechen , dies ist noch kein¬
mal bewiesen , und bisher mit Nichten zuzulaßen .
Er sündiger zweymal , und zwar einmal unter

dem Bannflüche , ( *) Weil Er ohne eine von

C L fti -

(*) xxxm . yllsa . 2. csn . r. 2°



seiner geistlichen Obrigkeit erkannten Ukfache , M

gen das abMurs Gesetz des Herrn seine Frau

eigenmächtig entlaßt , und zum zweytenmal , wenn

er darüber noch eine andere nimmt ; daß er aber

schon im ersten Falle die Ehe gebrochen habe ,

dies sagen nicht die Vater , nicht die kansnis

Hchen Gesetze , sondern nur jene , die sich das

Recht herausnahmen , noch ehebor , als der In »

halt des Gesetzes ganz begriffen ist - auf dessen

vollkommnen Verstand einen Schluß zu machen ,

das ist : wer sein Weib von sich entlaßt —und

- - der bricht die Ehe - gleichsam als wenn ich

nach den gemeinen kanonischen Rechten sagen

wollte : s * ) Welche die Ehe gebrochen haben ,

. — und — ( wenn sie sich zugleich die künftige

Verehelichung versprachen ) die sollen nach dem

Tode des beleidigten Gatten ein Eheverbmd - -

mß einzugehen gehindert seyn ! Und endlich

dann , wäre diese Auslegung die wahre , wo

für es jedoch allermassen am Beweise gebricht - ,

so wäre es ja Sonnenklar , daß ausser dem Ehe -

Bruche ganz keine Scheidung möglich seyn würde ;
- wo-

I, 8- Ilt . äs so , Mt 6uxit in W. itr ,



woher hatte also die Kirche die Gewalt , aus ari¬

dem gegründeten Ursachen solche anzuordnen , ( *)

da sie den unumgänglichen Ehebruch auf keine

Weise zulassen könnte ? Ware dies vielleicht eine

magere Entschuldigung , daß die Kirche nur vom

Tisch und Bethe auf einige Zeit die Scheidung

erlaube , und die Vereinigung der entzweyten

Gatten wieder erwarte ; so vergleiche ich den

Vorgang , wenn der Mann seine Frau ergentt

mächtig entlaßt , aber darnach keine andere

nimmt , nebst dem , daß er dem wider ihn av -

geschossenen Bannflüche nicht entgehet , einiger .

Maßen auch nur mit der Scheidung vom Tisch

und Bethe , und erwarte mit eben dem Rechte

der Gatten mrgewißeße Vereinigung wieder ,

gleichwie die Kirche . Wem , sage ich , wird es

wohl beyfaken , einen Mann mit dem Laster des

Ehebruchs zu bezeichnen , der sich wegen zwi¬

schen gekommenen Ursachen , ohne selbe seiner

Pflicht gemäß bey Behörde vorzutragen , mit der

sträflichsten Eigenmächtigkeit in entlegene prs >-

pWZM entfernet hatte ? Fürwahr nach einer ftz,

C Z seit -

concU. rriä , tsL v-w. 8.
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seltsamen Meinung würde man sich nicht erretten

können , die hartnäckige Verlassung des Mannes

( Weibes ) gleich den prr - restamen , als einen

dem Ehebrüche ganz ähnlichen Scheidungsgrund

samt aller seiner Folge gelten zu lassen ! —

-Z. 15 .

Unsre Schrifstelle „ Wer sein Weib von

sich entlaßt , es seye dann um Ehebruchs willen ,

und eine andere nimmt « begreift eigentlich nur

zween Theile in sich , das Verboth nämlich : daß

kein Mann sein Weib von sich entlasse , um eine

andere zu nehmen ; und den bedinglichen Gegen »

saß : Es seye dann um Ehebruchswillen , welcher

nach juridischex oder logischer Gesetzerklärung

als ein Ausnahm eine besondere Regel ausmacht ,

hie der erster » straks entgegen steht . Also bricht

der Mann die Ehe , wenn er sein Weib in rmbe -

dingten Umstände entlaßt , und eine andere nimmt ;

jener Mann aber , der sein Weib wegen des Ehe¬

bruches von sich entlaßt und eine andere nimmt ,

wird die Ehe nicht brechen , weil ihn die beson¬

dere



bere Regel -, es seye um Ehebruchswiüen " von

dem Laster auSnihmt : Das Schtz spricht ihn

von seiner Eheverbmdlichkeit los , da es ihm in

diesem Falle das Scheidungsrecht ertheilet - ohne

zwischen Lossprechen und nicht Lossprechen ein

Mittel zu setzen ; mithin ist der Mann , sobald

sein Weib das Laster der Untreu begangen hat ,

nach vorgegangener Scheidung , auch in der Lage

der vollkommnen Freyheit , sich wieder mit erner

andern verbinden zu können . Ich habe schon ge¬

sagt , ( H. iA . ) daß Markus und Lukas , ob

Sie schon nicht die nämlichen Worte aufschrie ,

ben ( gleichwie dieses unrer den Evangelisten

sehr oft geschahe ) demungeacht nicht änderst ,

als nach dem Gesetzgeiste desjenigen zu verstehen

seyn , welcher auch bey Matthäus gelehret hat ,

te ; es muß daher in der That sehr absurd aus ,

fallen , wenn man die Lehre des Herrn der Lehre

des Herrn entgegen zu stellen pfleget . Wer seine

Frau wegen dem Ehebruchs aus der Stelle bey

Matthäus zu entlassen , und eine andere zu

ehelichen berechtiget ist , dem können die Stellen

bey Markus und Lukas , weil in selben der

C 4 Aus -



Ausnahm nicht enthalten wäre , sein Recht nicht
G,

wieder nehmen , es feyedann , daß sonst nach die ^

sen Texten allein wer immer sein Weib von

sich entlaßt , und eine andere nimmt , der bricht

die Ehe rc. " die Scheidung aus dem Ehebrüche ,

weil davon keine Meldung geschieht , KbsolM

sogar verbothen seyn müßte l

§. iL

Nach diesem Lehrbsgriffe dann , welcher mit

dem göttlichen Gesetze in einer untrennbaren Fol¬

ge verbunden ist , muß man sich gewis verwundern, ,

wie es einigen Vatern beygrenHe, in derjenige »

Lehre Zweifel ugd Anstöße aufzufinden , durch

welche Sie von der Wahrheit schon einmal über¬

führet waren . ( *) Alle suchten aus jenen Stellen

für ihre Meinung Beweiskraft herzuhohlen , de¬

ren Sinn eben erst bom Begriffe der andern ab ,

hangt . Es heißt in den Stellen bey Markus

und

LlLMSAs Alexs-nä. I. 2- KromLtuw. . 8. 0 IirvlsKsrszr
LoMI. 17. ia sertttk. 8. NuZuüinus äs Läult. eonjaz . v
i . s. A°



und Lnkas » Wer sich von seinem Weib schei¬

det - der macht - daß Sie die Ehe bricht —- Und

wer immer die vom Mann entlassene zur Ehe

nimmt/der bricht die Ehe ; wollten mm dieVä -

ter hieraus für die Unauflöslichkeit des Bandes

sprechen , so scheinen sie entweder aus dem , was

gerat , in der Frage ist , ihr Urtheil gefallet zu

haben , oder sie liessen sich durch diese Stellen ,

in denen die Gsmme des Urtheils nicht ist ,

von der Klarheit des göttlichen Gesetzes ( §- i z )

allererst zum Wanken bringen . Wenn man zur

Grundlchre , als zur Hauptquelle unsrer ganzen

Beurtheilung , und ohne welcher kein vollkomme¬

nes Urtheil möglich ist , zurückkehrt , « Wer sein

Weib von sich entläßt , es seye dann um Ehe¬

bruchswillen , und eine andere nimmt , der bricht

die Ehe so kann bey allen vier Evangelisten

von der Scheidungssache keine zweifelhafte Stelle

aufgebracht werden , welche nicht schon zum vor¬

aus durch diese Gnm- stelle wäre aufgelöst wor¬

den . So giebt dann der Mann seiner von sich

entlaßenen Frau Gelegenheit , daß Sie vielleicht

Wege « ihrer Unenthaltsamkeit durch die fleischliche

C Bew



Vermischung mit einem andern die Ehs bricht ,

da Sie als eine unrechtmäßig geschiedenene Gat¬

tin noch nicht aufhörte , des erstem Mannes Ehe¬

weib zu seyn , Wiewohlen auch dieses nur von

der Gefahr der Sünde zu verstehen ist , indem

das Weib auch sonst nach was immer für einer

Scheidung die Ehe brechen müßte ? — Und in

diesem Sinne der Wahrheit ist es auch eine na¬

türliche Folge , daß derjenige die Ehe breche , der

die vom Manne entlaßene Frau ehelicher , weil

Sie durch eine ungerechte Scheidung noch nicht

losgesprochen , sondern eine gebundene Gattin ih¬

res boshaften Mannes geblieben ist ; wie aber

schickt sich hierauf der Schluß : Also können die

Gatten auch im Falle des Ehebruchs nicht vom

einander geschieden werden ? Man werfe mir nicht

vor , daß es die größte Unbilligkeit seyn würde ,

wenn das rechtmäßig geschiedene Weib für sein

begangenes Laster die Freyheit sich zu verehelichen

erhielte , da hingegen die andere von ihrem Man¬

ne durch die ungerechte Scheidung beleidigte Frau

dieses Rrcht nicht hatte . Denn streitet hier Bil¬

ligkeit gegen Unbilligkeit , so ist dieser noch vor ,

zu -
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zukommen , davon ich zuletzt melden werde ; und

müßte man gleich dieses Verhältniß für sehr um

ähnlich ansehen , so wäre es nichts destoweniger

nur ein zufälliges Verhangniß für das gute Weib

bon einem bösen Manne verursacht , welches die

für einem andern Manne geschriebenen Rechte

nicht umändern kann . Es wäre auch in der That

ei « sehr ungleiches Verdienst , wenn das eine

Weib seinen Mann ermordet , das andere aber

der boshafte Mann ohne Ursach bon sich geschie ,

den hatte ; und doch wäre jenes vermög göttlicher

Schrift sich wieder weiters zu verheurathen im

Stande , nicht aber dieses , wenn nicht die kans «

mscben Gesetze besondere Vorsehung getroffen

hätten . Kurz , alle «och ' hin und wieder zusam¬

mengesuchte , aber auch ganz unzuträgliche Argu -

memaristtcn übergehend , und denjenigen , womit

die einfache Wahrheit möglicher Weise auch noch

mehr verfi - stert werden könnte , vorbeugend , so

hatte Lhristus auf die Frage der Jaden geant¬

wortet : ( H, iA . ) Das mosaische Gesetz aber hat

es ausgewiesen , ( §. is . ) und die Geschichte be¬

wahret es , daß sich die Männer niemals vom

Tisch



Tisch und Bethe zu scheiden gehalten Waren - , M

wohl - eu den Weibern dies « Scheidung aus erheb¬

lichen Beweggründen nicht selten gegen das Ge¬

setz zugelassen wurde . ( *) Mithin , da die vha «

risaer nicht um das Scheidungsrecht vom Tisch

und Bethe ihre Frage stellten , so ist es wohl

eine klare Sache , daß auch Christus , um- der

Frage der Juden genug zu thun , nicht von der

Absonderung über Tisch und Bethe , sondern von

der gänzlichen Scheidung , und von der bey den -

selben gewöhnlichen ZertremMNg des Bandes ge¬

redet habe . Auch hatte der Herr seinen Aus «

sprach nicht in Rücksicht auf die Evstrische Se -

setzfreyheit gemacht , nicht daß er etwa dadurch

die vom Msses gegebene Erlaubniß sich zu schei¬

den angedeutet habe ; denn nach dieser waren die

Scheidungsursachen unbestimmt , und nur allem

in den Herzen der Männer gelegen , welche Chri¬

stus doch alle verworfen hat , bis auf den einzi¬

gen

(*) ksb . SlLiyion L Fovk»ii »a. »x. t-ixlrtkootilll » ia Äy/.

8<?dr. »L spiS. pL' aii l . Corint . 7. io. 8»r »»L« kt -

Koirs <Z<?s Miks tsM. Vl. t. 6. 20.
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gen Ehebruch ausgeiiommen , -da die Takte » ist «-?

Mehr em Fleisch bleibe » ?

17°

Es ist schon wahr , und man kann es nicht

verneinen , daß selbst die Barer , und alle an¬

der « Theologen , welche für die Unauflöslichkeit

des Bandes redeten , vermög dem Gesetze des

Herrn sich niemals so zuversichtlich zu eifern ge¬

trauen konnten , wenn ihre Meinung nicht die

kehre des Apostels ( *) zu unterstützen geschienen

hatte . . Denen aber ? welche im Ehestände

. sind , gebiethe nicht ich , sondern der Herr ^

daß sich das Weib von dem Mann nicht schei -

„ de. Wann Sie sich aber scheidet, , daß Sie

alsdann ohne Ehe bleibe , oder sich mit ihrem '

» Mann wieder versöhne : Und daß der Mann

„ sein Weib nicht von sich laße . Ein Weib ist

« an das Gesetz gebunden , so lang der Mann

« lebet . " Mochten Sie also über der kehre

des Herrn von der vsllkommnen Scheidung ohne¬

hin

(*) I. Oriiitk . L. VA. II . Z4-
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hin gewanket haben , ( §. : 6 . ) ss wäre es auch

sehr leicht , daß der Apostelsbrief ihren Zweifel

in die Meinung der Gewisheit verkehrte , und

nach einer anaisgischen Stellenvereinigung für

Mann und Weib die gleichartige Scheidung vom

Tisch und Bethe auch im Ehebruchsfalle auszu¬

weisen schiene .

H. i8 .

Mein darf man nach dem Gefühle der Ue¬

berzeugung reden , und darf man der Sache ein

ungezwungenes Recht zusprechen , ein Recht ,

welches sich sonder allem Widerspruchs erproben

läßt , so ist auch in der Lehre des Apostels jener

starke Pfeiler nicht anzutreffen , womit meine

Herrn Gegner ihre Meinung aufrecht zu schallen

glauben . Christus hatte einmal glatterdings

alle Scheidungen verbothen , (tz iz . 14, ) was

konnte also der Apostel zu seinen Heiden anders

sagen , als daß es nicht Er , sondern der Herr

gebiethe : daß sich das Weib vom Manne nicht

scheide ? Dann aber , da der Herr ungeacht sei¬

nes



»es gegebenen Verbothes , wegen des von Ihm

^elbst ausgenommenen Ehebruches bis Scheidung

zu machen erlaubte , ( §. iz . ) mit welchem

Rechte kann auch die weitere Lehre des Apostels :

daß das sich scheidende Weib alsdann ohne Ehe

verbleibe , oder sich mit seinem Manne wieder

versöhne : auf diesen Fall angewendet werden ?

Es klänge wohl sehr gegnerisch , wenn man sagen

müßte : der Mann ist durch das Gesetz des Herrn

von seinerFeau losgebunden , und doch hat

Er aus der Lehre des Apostels eine Frau !

Es ist aber in Nichten ein Widerspruch zu . be «

fürchten , wenn man mit reinen Wahrheitlieben ,

den Herzen erwäget , daß Christus und pau »

lus von ganz verschiedenen Scheidungsfallen gere¬

det haben . Christus redete von einer Scher -

düng , und zugleich mit beygefügter Ursache ;

Paulus redete aber von einer Scheidung , ohne

einen Beweggrund zu erwähnen , geschweige ohne

die Ursach des Ehebruchs anzuführen : Christus

befreyte den Mann von seinem Bande , ohne alle

fernere Verbindlichkeit , um selben für seine er ,

stttene Beleidigung gleichsam eine Genugthuung

Zu



zu verschaffen , wenn das Weib den Ehebruch

schon begangen hätte ; Paulus aber , um das

Gesetz des Herrn desto mehr bor Uebertrê
Lungen zu bewachen , setzte der Frau eine be-

dingliche Pflicht Hinzu : daß Sie alsdann ohne

Ehe verbleibe , wenn Sie sich vielleicht aus einet

in der großen Reihe der Möglichkeit unbestimm¬

ten Ursach scheiden werde . Der Unterschied

zwischen dem Falle des Herrn und dem Scher ' ,

dungsfalle des Apostels ist daher sichtlich genug ,

und noch mehr erhellet die Wahrheit davon aus

der Denkzeit , wenn wir auf das Zeitalter des

Apostels und auf die Sitten der Heiden , die

Er lehrte , Beobachtung machen .

tz- ! ? '

Die Jüdett , wie leichtfertig Sie zs Ehe,

scheidungen gewesen seyn mögen , dies läßt sich

aus ihrem mssaischen GsseMgriffe leicht «ach ,

ren . ( H. 12 . ) Noch unbeschrankter waren aber

diesfalls die heidnischen Aömer , bey denen es

die Gesetze zuließen , daß die Frauen gleich den

Mmr ,
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D

Männer « die Bande der ehelichen Gelübde ent -

Zweyen konnten . ( *) Es würde ein Fehler wi¬

der die Geschichte seyn , wenn man etwa meine *

ke, daß die vorn Sp . Larvilms Ruga ge¬

machte Scheidung , welche man nach Verlaufs

Hon fünf Jahrhunderten in der römischen Zeit¬

rechnung als das erste Beyspiel anzugeben pflegt ,

widerrechtlich öder eigenmächtig unternommen

worden seye . Schon Romulus hatte den Man -

nern in einigen ausgesetzten Faßen das Schei¬

dungsrecht ertheilet ; und es ist von den Römern

gar keine Zeit gedenklich , in der die Eheschei¬

dungen durch die Gesetze jemals verbothen ge¬

wesen wären , besonders wenn beede Gatten eigen¬

willig übereinstimmten : Nur in dem wäre der

Unterschied gelegen , daß m der Zeitfolge von

Ru -

(k) MlltLrük. in komni . k>LA. AZ. säit . krans. I. 6. s .

tit . äs äivort . L repuä . I. 6O. § 1. 1. 61. 62- k. äs äa -

nst/intsr vir . «c nxor. ol. ksinscc . in »»ti, . Koni.

sägsnä . I. 1. §. 41- ?. 275- k in coinmsnt . sä l.

k>Lp. kopxTnm ÜLlicarnns . II. c. 25. x. Y6. ^ ^nlus .

>LeU. I. 4. c. dnstoN. in kuxaS . e. Z4- ^ »» Lset.

50. 8ensc. äs densk. l. Z. c. 16. i, «üus aä cics>-.

1. 8. Sxik. 7. conf. kol/ä . Vsr§. 0rdin »tis I. I. 4.

S-. 18.
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Ruga dieselben wegen der alten - GesetzgrillL

( propterconventionem in manum <L manumik -

lionem uxoris ) nicht mehr so beschrankt zu

seyn ansengen , sondern von Frauen wie von

Männern , auch aus geringen Beweggründen ,

mit gleichem Rechte veranläßet werden konnten .

Kurz unsre Sache ist bald bewahret ; findet man

die Zeiren aufgemerkt , in denen die Römer ihre

Frauen so häufig verabschiedeten , daß Sie schon

mehr die Jahre von der Verbindung mit ihren

Männern , als die Jahre der Bürgermeister

zahlten ; und halten diese wieder nicht minder

das Recht , ihre Männer eben so oft , und öfters

sogar ohne eine angegebene Ursach laut zu ver ,

laßen , so kann man es sich leicht vorbilden , wie

sehr sich der Apostel beeifern mußte , um diese

«ingerißene ungemeineScheidungsfreyheit der heid¬

nischen Römer auf den Endzweck des Herrn her ,

abzustimmen ! — Er legte ihnen einmal das gött ,

liche Gesetz vor , und untersagte ihnen im Na ,

MSN des Herrn alle Scheidungßfreyheit , die Sie

bisher so oft als unmäßig gebrauchten , jedoch

unrer innbegriffenem Ausnahme des Ehebruchs ,

da »
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damit Er dem Gesetze nicht widersprochen haben

müßte ! Dann aber auch , wenn die oft wieder -

höhlte Erinnerung an daL Geboth des Herrn

nicht immer die willigste Folgsamkeit erwirkte ,

wenn sich die Heiden demungeacht nach ihrer

dorigen Gewohnheit schieden , wenn Sie die

Bande der Ehen noch immerfort aus sehr leich -

ten Beweggründen zerrissen , dann konnte sich

seine apostolische Bescheidenheit keinen andern

Rath hohlen , als daß Er ihnen , um das Gesetz

einigermaßen von seiner noch großern Verletzung

zu sichern - die weitere Vershelichung verböthe .

Wer wollte es nun gleichsam mit dem wider¬

rechtlichsten Zwange erpreßen , daß der Apostel

in seinem Verbothe der wettern Verehelichung

auch jene Scheidung , die im Ehebruchsfalle ge¬

schieht , mitverstanden , oder daß Er dadurch ha¬

be sagen gewolltDie Scheidung scye aus was

immer für einer Ursache veranläßet worden ,

vielleicht auch wegen des Ehebruches ,

so sollen die Gatten ohne Unterschiede doch nie¬

mals das Recht haben , sich gänzlich voneinander

zu trennen ? Man beliebe die S- elle des Apostel -

D s briefs



l - riefö einmal glatthin anzuschauen ? Denen

« aber , welche im Ehestände sind , gebiethe nicht

-- ich , sondern der Herr , daß sich das Weib von

dem Mann nicht scheide " nicht wahr , es wür "

de dieser zufolge gar keine Scheidung erlaubet

seyn? Gesetzt aber möchte man zugeben , daß der

Apostel unter dem Verbothe der weitem Vereke »

lichung auch die Scheidung wegen des Ehebruchs

mitverstanden habe , worauf würde man alsdann

ein Recht gründen können , auch aus andern Ur¬

sachen Scheidungen vorn Tisch und Bethe zuzu¬

lassen ? oder aber der Ehebruch muß jeder andern

Ursache gleichgehalten werden , da ihn doch nicht

allein Christus der göttliche Gesetzgeber mit be¬

sonderer Enkscheidenheit ausgenommen , , sondern

auch alle bekannte Völkerschaften , wenn Sie

gleich von der Offenbahrung keine Weisung hat¬

ten , als eine der vorzüglichsten Ursachen zur

Scheidung angesehen haben l Ich weis es doch

nicht , wie man diese gleichförmige Scheidungs¬

art mit dem Unterschiede der Zeit ( c ; uoaä tern -

xus L in perpetuum ) zu rechtfertigen suchet :

diese Distinkrion ist in der Schrift nicht gegründet

und



s*) 8b , XX! V, LS!S. 8.

U« d doch ist es allermaßen vonnöthen , ein Recht

ehevor aus seinem Grunde zu erweisen , als

selbes auf kurz bestimmte Zeit oder auf eine gan¬

ze Lebensfrist zugesprochen werden kann . » De «

MSN aber , welche im Ehestände sind , gebiethe

nicht ich , sondern der Herr , daß sich das Weib

von dem Manne nicht scheide " das ist : ihr sollet

euch aus keiner andern Ursache , als wegen des

Ehebruches , nach dem Gesetze des Herrn scheiden

( §. r Z. 16 . ) . . Wann sie sich aber scheidet , daß sie

alsdann ohne Ehe bleibe , oder sich mir ihrem

Manns wieder versöhne - das heißt : wenn ihr

euch aber nichtsdestoweniger auch aus andern, ,

vielleicht fast unbedeutenden Ursachen , wie ihr

bisher gewohnt wäret , gegen das Gesetz des Herrn

scheidet , so verbiethe ich euch in diesem Umstän¬

de eine weitere Verehelichung . Dieß ist das

apostolische Aarholikum , welches mit der Leh¬

re Christi , und mit der Geschichte der Zeit gleich¬

stimmet , und auf welches die Triemische Kir - -

chenversammümg in ihrem Entschlüsse st' ) zurück -

gesehen hatte

D Z ß. Ltz«
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§. 2O.

Noch mehr bekräftiget sich eben diese SM -

rung auch in der weitern Lehre des Apostels , da

er sagt : . . Und daß der Mann sein Weib nicht

von sich lasse - denn hätte Paulus dieses mtt

Einverstanve des Ehebruchs gelehret - so würde

man ihm vorwerfen müssen , daß er dem Gswtze

Christi offenbar zuwider gelehret habe : allein

man wird sich dessen nicht getrauen , mithin wird

man auch nicht behaupten können , Laß der Apo¬

stel im Verstände des nämlichen Falles , in wel¬

chem der Herr die Scheidung gestattete , gelehret

habe . Uiberführt vielmehr muß man es zugeben ?

daß Paulus auch hrer dem Manne , wie oben

dem Weibe , nur das Gesetz des Herrn wieder¬

holet , und nach dessen Inhalte alle Scheidung

verbothen habe , bis auf jene sichre Bedmgmß :

Wenn nicht das Laster des Ehebruchs dazwischen «

käme . Und in diesem unverwerflichen Sinne ist

auch die folgende Stelle : » ein Weib ist an das

Gesetz gebunden , so lang der Mann lebt " keines¬

wegs eine Stütze ft ' w meine Herren Gegner , son¬

dern
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Lern sie fügt sich vielmehr ganz ungezwungen zu

meinem Beweise . Ich sage es selbst , gleichwie

LhrPus glatterdings alle Ehescheidungen ver¬

kochen hatte , eben so wenig konnte der Apostel

dem Weibe solang der Mann lebt , seine Verbind »

lichkeit nachlassen : doch aber den Fall des Ehe «

bruchs , als die ungezweifelte Bedingniß einer

Auflösung genommen , wie kann die sehre des

Apostels alsdenn noch Platz finden ? Ich meine ,

möchte man diese aufgeworfene Stelle ohne jener ,

im Gesetze Lhristi enthaltenen Bedinglichkeit ver »

stehen , so würde nicht nur die gänzliche Auflö¬

sung des Ehebandes verbothen , sondern auch so¬

gar die Scheidung vom Tisch und Bette , da das

Weib als der beleidigte Theil in der That an

das Gesetz des Mannes nimmer gebunden bleibt ,

unerlaubt seyn ! —

§. 2T.

Eine andere Stelle und zwar die Stelle bsm

Sakrament pflegt man ebenfalls aus den Schrif¬

ten des Apostels anzuführen , um die vollkommne

D 4 Scher -



Scheidung wenigstens aus dieser zu Hindern ,

weil man vieiieich : wchl wahrnahm , daß alle die

vorder « Stellen nicht immer als feste Beweis - - -

gründe werden angesehen werden . Von dieser

Schriftstelle des Apostels : (*) . Es ist dieses eiu

großes Sakrament , ich sage aber in Lhttsis -

und der Kirche " macht man in einem beschlösse «

uen Gleichnisse die Auslegung , daß sich der Mann

von seinem Weibe eben so wenig trennen könne ,

als Christus seine Kirche niemals verlassen

wird . (**) Allein wohl jedermann , der die Natur

und Lehre von den Sakramenten wahrhaft be¬

greift , wird es leicht einsehen , daß auch dieser

Einwurf nicht tauglich sey , die gänzliche Auflö¬

sung des Bandes zu verwehren . Denn I . ist

dieses Sakramenr nach unsrer K- rchenlehre

gleich jedem andern ein sichtbares Zeichen der um,

sichtbaren Gnade , welche denjenigen heiligma¬

chet , der sie durch Erreichung der göttlichen Ab«

ßche verdienet . Die Absicht des Herrn , aus weh

cher er - dieses . Sakrament einsetzte , war die or «

deut »

iMsr . v-, rr .
, . c»tselltm . Rom. ?. tt . 8- 2t-



bentliche Fortpflanzung des menschlichen Ge¬

schlechts , und damit in einem so engen Verburd «

rn' sse die Gatten zu ihren Bedürfnissen einander

wechselweise Hilft leisten möchten . Welche sich

also unter dieser Absicht verbinden , die werden

der heiligmachcnden Gnade , daß sie nebst ihrer

innerlichen Heiligung in Frömmigkeit und gemein¬

schaftlicher Liebe beysammen verharren , und daß

Lö sie außer ihrem Ehebette nicht nach fremder

Geilheit lüfte ; wenn sie solche Gnade zugleich in

ihren Herzen verlangen , allermaßen würdig wer¬

den- G) Nun aber , da die Ehegatten , es sey

meinestheils auch nur vom Tisch und Bette ge¬

schieden werden , wie kann dann auch in diesem

Umstände , da sie weder Kinder erzeugen , weder

einander wechselweise Hilft leisten , die Absicht

des Herrn noch ferncrs erzielet , und wie kann

wohl ohne diese die heiligmachende Gnade , im

dem es untrennbare Dinge sind , noch immerfort

D Z ge-

lärm LAtscb. it . k eoSsia I. qussK. 14- 15-

sbior LLIIUSäs lucis tbsoloz . 1. 7- A. Der Autor

unter dem Titel : Nahe Beleuchtung derjenigen Einwür¬

fe, welche einige Kanonifien über das kurbayrtsche Spon -

Miengesetz machen , »L- tit. p. Lztdel. tvw. II. l -2> °> l.



gewirket werden ? Man versteht mich schon , was

ich sage , daß nämlich der Vorwand des Sakra¬

ments - , gleichwie es die Scheidung bcm Tisch

und Bette , wenn sie gleich auf lebenslänglich ,

und ohne alle Hoffnung einer Wiederkehr ge-

schieht , nicht hindert , eben so wenig auch die

vollkommne Auflösung des Bandes , weil im glei¬

chen Umstände die ähnlichen Begriffe bleiben ,

hintertreiben kann .

' H. 22 .

Oder aber man müßte nur II . sagen , daß

dieses Sakrament der Seele desjenigen , der es

einmal empfängt , ein unauslöschliches Merkmal

eindrücke , wie es Hinkmar (*) aus den Schrif¬

ten Augustms durch eine Vergleichung mit der

Taufe beynahe darzuthun suchet ; und dann müß¬

te man ein sichres Recht haben , alle die Vater

des Alterthums zu vertheidigen , nach deren aus

dergleichen Gründen entstandenen Meinung , die

zwey -

(*) Dpilt. c. F. toin. II. ox. 560. »ääs lnirossnt .
m. tit . 6s clivol' t. c. 7.



zweyte Ehe auch nach dem Tode des andern Gat .

ten verbothen seyn sollte . ( *) Allein die allgemei¬

nen Kirchenversammlungen haben das Gegenthei ,

Hge beschlossen , sie haben das abermalige Ver -

lobniß ; und den fernern sakramemalischen

Genuß erlaubet C* ) , und uns dadurch genugsam

versichert , daß das Sakrament der Ehe der

Seele kein unauslöschliches Merkmal eindrücke ;

warum soll es also , da die rechtmäßige gänzliche

Scheidung die Wirkung des Todes vorstellet , zur

neuen Verehelichung mit einem andern Gatten

ein Hinderniß seyn ? Und endlich III . wie sehr

verwunden sich meine Herren Gegner selbst mit

ihrem angebrachten Gleichnisse ? Ach sage nichts

von dem , daß es noch immer willkürlich bleibt ,

daß

(») IVrtirN. cnnt. Marc. 6s nupt. ?. I. c. 7. 29. ->ä uxo-. ' .

8. Ikenxk . äittioeli . I. ?. »ä LiUol^e. cls - nsns Lls -

xrnä . I. krom. vrixenes LumN, 17- >n ^»bros .

1. 1. 6e oir. c. uN. c! ir/5oA, kom. 92. Hier »- , ?«, von».

Lovm. L Lä LukosNum äs virF. fervLnä . conc. l,Lo-

,i -s. -ix. 8il>-äuiii. tniri. I. xsx. 782. s. I. cone. lälinLll -

tic. äs »a»o I99A. c»a. II . »p. e»»ä. lom. VII. x. 1972,

<7vncU. UisNiniw csn. 8. enns. klorent . tut) Luzsn .

celsd . Innocsitt . IV. in sxiK. »6 Ott. c»rä . ' ruksui.

Lp. ULräliin. tom. vn k>LL- Z6Z. leüer . Lä c»x. l.

11t, äs tscunä . ir x̂t. n. 9.



haß sie aus der ewigen Verbindung Christi «itz

seiner Krrche die Gelübde der Ehen durch den

Beysaß : Wenigstens was das GakmmMtz

( czuoLci vinculmn ) - bsttiffe : ebesfalls verewigen

wollen , da sich diese besondere Kestrikrisn . nir¬

gendswo gründet : aber auch man gäbe es zu

und man ließe es beyspielweise gelrerr ; harte nicht

Thnstus seine Kirche schon so oft verlassen , als

oft in den ersten Jahrhunderten eine gänzliche

Scheidung geschahe ? oder müßte nicht heut zu.

Tags das unsichtbare Oberhaupt so oft von seiner -

Kirche , weichen , als oft sich die Grieben nach

ihrem alten unveränderte » Gebrauche scheiden ?

wie höchst sträflich würden nicht alle die voll¬

kommen Scheidungen gewesen seyn , die uns dis

Geschichte oben (H. 4. ) auch nur zum Theile ge»

liefert hatte ? Man wird mir dringende und wich¬

tige Ursachen vorzuschützen wissen , aber ich rede .

sa eben von einer sehr wichtigen , und alle die .

übrigen übertreffenden , mr Gesetze des Herrn aus¬

drücklich . angemerkten Scheidungsurfache ! Man .

kann daher dieses Glsichmß außer dem ganz wohl

gyWenöen , daß nämlich «sch der sehre des Apo¬

stels
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stets die Ehen , wie sie geschlossen « erden , in ei¬

nem unbedingten Satze - eben so wemg arrflös --

lich seyn sollen , als die Vereinigung Christi mit

feiner Kirche ungedenklich werden könnte ; aber

nur auf unsern Fall schickt sich der Einwurf döM

Gakramsttre unter keiner der Betrachtungen /

die wir hierüber gemacht haben .

H- 23-

Nicht weniger kraftlos ist auch der Einwurf

hon meinen Herren Gegnern , wenn sie sagen ,

daß man die Zeit , zu welcher eine bollkommne

Scheidung geschehen könne , niemals zu bestim -

men wisse . Nicht sogleich , heißt es , da der

Ehebruch begangen wird , indem sonst die Ehe¬

gatten , wenn sie demungeacht beysammen blei .

ben wollten , einen neuen Vertrag eingehen müß¬

ten ; nicht dazumal , wenn sie sich aus dieser Ur¬

sache abgesondert hatten , weil es dem beleidig¬

ten Theile noch immer freystünde , den schuldigen

wieder in fein Ehebett zu nehmen ; und enblich

könne man auch zu jener Zeit die gänzliche Auf -

l §-



lösimg nicht begreifen , wenn vielleicht ein ande¬

rer Mann die Entlassene ehelichte , da er doch ei¬

nes andern Weib zu heurathen kein Recht hatte .

Welch eine Argumentation ! welch vermeinter

Scharfsinn ! Wer sieht es nicht , daß dieses kenn -

barste Ssphisma weder den Platz eines würdi¬

gen Einwurfs verdienet ? Christus der Herr hat

es ja nicht gebothen , daß sich der Mann scheiden

müsse ; es steht ihm daher ( erstlich muß er Dom

Laster wissen ) vermög göttlichen Gebothen noch

frey , ob er seinem boshaften Weibe , ohne viel¬

leicht eine Trennung zu verlangen - , die Schuld

vergeben , oder aber für feine Beleidigung sich

Genugthuung nehmen wolle ; und hiemit wird er

auch nach vorgegangener Scheidung blos nach

der Schrift ungehindert seyn , sein voriges

Weib vieleicht wieder zu heurathen , wenn sel¬

bes noch ledig ist , und wenn ihn nicht andere

Gesetze abhalten werden . Was bisher geschieht ,

das »st in Ansehung des beleidigten Mannes nur

Zwang , weil ihm kein anderer Ausweg möglich

bleibt - also ist hievon im streitigen Rechtsbeweü

fe auch gar keine Rede zu führen , und es muß

für .
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fürwahr sehr absurd klingen , wenn man Las ,

was eben in der Frage ist , zum Beweise der

Wahrheit herziehen will . Es braucht in der

That nicht so viel , als man einzuwenden gedach¬

te . Wer ein Ehebrecherisches Weib hak , der

fodere die Scheidung nach vorgeschriebenen Maß¬

regeln , wenn er selbem das Laster der Untreu

nicht nachsehen will , und die bezweifelte Tagzeit

wird dan wirklich da seyn , in der man sich von

der vollkommnen Scheidung versichern mag . Ich

sagte , wenn der Mann seiner Frau das verübte

Laster nicht nachsehen will : Denn obgleich die im

Evangelium für das Menschengeschlecht geschrie¬

benen Rechte nicht forenäse , sondern alle nur

latX sententioe sind , so versteht es sich nach dem

heiligen Gesetzgeiste des Herrn doch nur , daß sich

der Hintergangene Mann scheiden könne , nicht

aber , daß er sich sogar trennen müßte , wenn er

such nicht wollte !

H. 24 .

Ich übergehe hier noch einige politischen

Einwendungen , die ich bis zu meinem letzten Ab»

sah



sich verstärke ; ich erwäge die Sach indessen nuk

gemäß der Schrift , und im Zusammenhange mei¬

ner daraus entnommenen Scheidungsgründe , die

mein Herz mit oft geprüfter Ueberzeugung durch ,

' dringen , wage ich es , dieselben dem Urtheile der

Welt öffentlich zu unterwerfen , ob die Meinige

oder die Meinung meiner Herren Gegner mit der

Lehre des Herrn , mit der Geschichte der Zeiten

und mit der natürlichen Menschenvernunft naher

übereinstimme , und welche aus beeden des kheu ,

ern Preises der Wahrheit würdiger seye ? Ich

bin für dermalen mit meinen Gründen , ohne den

mindesten Anstoß zu haben , ausgelanget ; die

TheslsZeir aber scheinen in ihre Beweise eine

kleinere Zuversicht zu setzen , da sie gemeiniglich ^

so oft sie von dem Scheidungsrechte reden , die

unentschiedene Streitfrage als ein unverständli »

chsS Schristgeheimniß allem Privarurtheile ent »

ziehen wollenweil es die Kirche niemand aus

ihren Gläubigen erlaube , zweifelhafte Schrift ,

stellen nach Eigendünkel auszulegen . Auf diese

Art wäre freylich alle Streitigkeit sehr leicht ab¬

gewendet . Ich wünschte mir ein Theolsg zu

seyn ,



seyn , And nach meinem Belieben von einem Ge¬

genstände Beweise zu führen ; wer mir dagegen

käme , dem böthe ich die Spitze mit der abschre -

ckenden Schutzwehr , daß es die Kirche keinem

andern gestatte , darüber auch sein Gememem

herauszusagen , weil mir daran gelegen wäre , daß

dadurch nicht etwa das Msim' ge umgestoßen wür¬

de ! — Es ist erstlich ganz zu verneinen , daß

unsre Schriftstellen so unverständlich und Dunkel

seyn , wie man vorzugeben beliebt , weder als

einzeln für sich , weder im Zusammenhange , und

sich aufeinander beziehend , wenn man nur aus

selben allein , und nicht nach der wankelmüthigen

Meinung und abwechslenden AurhsrLrär ande¬

rer Menschen zu ' Rathe geht : dan aber hatte

unsre heilige Kirche ( *) ihren prrvargliedern

such nichts weniger , als alle Beurtheilung der

Schrift untersagst , sondern nur über Glaubens ?

sschen , und in Rücksicht jener von ihr bestimm ?

tsn Pflichtrsgeln , welche zur Auftechthaltung der

christlichen Lehre gehören , beschränket ; und die¬

ses wohl in der That um so nothwendiger , als

E das

(*) Lvseir . Ariö. IV. -
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(*) 8, ,/UiKuK. 1. l ' tow. a. n. 20..

das Ansehe » ihres obersten Richteramkes sonst

gänzlich zustMmenfallen müßte . Nun aber hat

sie es klar genug angezeigt , daß unsre Materie

unter keinem aus beyden begriffen ssye , da sie

hierüber noch niemals etwas richtiges beschlossen

hatte ; (§. Z 6. F ) mithin kann man es meiner

von eigener Grwissensüberzeugung aufgefoderten

Freymüthigkeit noch immer zu guten haken , daß

ich von der strittigen Scheidungsart , auch nicht

mit meiner gebiethenden Kirche ( wie es ohne ei¬

nem von ihr jemals ausgesprochenen Endurtheile

weder möglich wäre ) sondern nur nach jenem be¬

kannten des Alterthums : ( *) HUI cuverki . 5sn5e »

xunt , in unitats nmnferunt : mit PriVargek

stern aus eben dem Rechte , welches sie sich her¬

ausnehmen , rede . Ich fusse mich auf unsre

Grundsätze , und verbitte mir alle etwa vorgebli¬

che Feinheit , daß die Kirche nur aus einem Um¬

stände — aus dem Umstände der gemeinschaftli¬

chen Ruhe und Eintracht zwischen den Latei¬

nern und Grieben eine ungleiche Verbindlich ,

feit festgesetzt hatte ; ( §. 7. ) denn es läßt sich -

oh-



die ! Worts zu machen , mit Nichten her ,

rheidigen , daß Rechtgläubige , in wesentlichen des

Christenthums , oder in dessen Lehrbegriffm sim

Mal unterschiede », seyn könnten l

§. 2Z.

Mau gestehe also die Ursach lieber offen -

Herzig , aus welcher man mit dem Vormunde

der geheimnißvollen Schriftstellen vergebliche Aus »

stüchcen suchet , und warum keine der durch Jahr ,

Hunderte schon uneinigen Stimmen der ander »

friedfertig beytretrn will . Der Zweifel , der

sich mit den Vatern entspönne , gediehe auch un¬

ter den Vatern zum Zanke ; ein fedweder gewann

sich mit feiner Lehre Anhänger nach der verschie¬

denen Lage der Zeit und Umstände , und der Streit

wurde von zween Partheyen rmt allem Nachdru¬

cke fortgesetzt . Das Schickstil hatte ZMFuftms

Lehre in Occidenr bekannt gemacht , und die

hinterlassenen Schriften von Ambtoftus , Basft

fius und mehr andern Lehrern Wurden im Orient

M Rechtszeuge « aufbewahret . In beeren Well -

E s- HS,



Ab

gegendm erhielte die getheilte Lehre von rrachgee

kommenen Prälaten das gleichwagende Ansehen ;

und nach dieser Genealogie der Sache heiliget

sowohl der lateinische als griechische Theo «

log die Geburt ihrer Stammältern noch bis aus

diese Stund , ohne einander zu weichen . Allein

ist nun der Zeitpunkt schon vorhanden , und hat

es der Kreislauf der Dinge wirklich aufgeklaret ,

daß man das Angedenken der grossen verdienst¬

vollen Kirchenvater nur verehret , nimmermehr

aber alle ihre einzelnen Aussprüche für unfehlba¬

re Wahrheiten halt ; (H. i . ) schadet es unsrer

heiligen Religion nichts , wenn man den Vätern

auch nicht in allen beyfallt ; und ist es möglich ,

daß sie sich , da man ihnen nicht wenige andere

lang erkannte Zrrgründe vorzuwerfen weis , auch

in dieser Entscheidung geirret haben , so laßt sich

aus deren trüglichen Meinungen eben so wenig ,

als aus den Schriften der ihnen nachgegangenen

Kirchenprälaeen ein untrügliches oder unum ,

stößliches Recht behaupten . Ich habe daher we¬

der die Gründe derjenigen , welche für mich spre¬

chen , benutzet , weder habe ich die Gegensprüche

der



her andern zu scheuen gehabt , sonders urtheilte

nur lediglich gemäß der Schrift , und lebe dabey

der gewissesten Zuversicht , daß noch sehr viele

aus uns Katholiken , wenn sie denken , von eben

dieser Empfindung seyn , ob sie gleich damit nicht

öffentlich hervortreten .

§. M.

Nun aber auch weiters , da der Herr in sei¬

nem Gesetze nur vom Manne redete , und nur un¬

ter dessen Benennung allein die Scheidungsfrey -

heit erlaubte , so ergiebt sich eine neue Frage -

ob unter der Berechtigung des Mannes auch daß

Weib mit gleichem Rechte verstanden werde ? Um

also diese Frage , wie es ihre Wichtigkeit foderk ,

nach Billigkeit zu entwickeln , so kann es uns zur

Beyhülfe dienen , wenn wir abermai auf die

Scheidungsart der Juden zurücksehen . Vermag

dem göttlichen Ausspruche ist es entschieden , daß

Wsses den Hebräern die Scheidung nicht ge«

bothen , sondern nur erlaubt habe : ( § iz >) AU

christlichen Theologen folgerten daher einstig

S Z, Wtz»



mig , daß die Scheidung , zu welcher dieselben fs

eilfertig als geneigt waren , nicht erst durch das

Gesetz Moses befohlen , sondern schon lang ehe¬

dem eine ihrer alten Gewohnheiten gewesen sehe .

Unrer diesen theologischen Gelehrten gäbe es wei -

rers mehrere , ja selbst sogar einigt Judenpriester ,

welche dafürhielten , Laß hör dem Mosaischen

Gesetze das Weib gleich dem Manne das rmmn

kerschiedene Scheidungsrecht gehabt habe : Allein

Liese zween letzter « Meinungen wollen sich nicht

Allerdings Miteinander vertragen .

tz- 27 .

Denn wäre die Meinung von berühmten

Seldcn , von Spenzer und mehr andern richtig ,

daß sich vor dem Mosaischen Gesetze der

Mann und das Weib mit gleichem Rechte von¬

einander trentten konnten - warum Ware dieses

mir dem Manne gemeinschaftlich gehabte Rechts

dem Weibe nicht auch nach dem Gesetze geblieben ^

in »

8eiäsmrs äe z. oat. L xeM. MXtS <U5eix1. Nebi-. I . Z.
c, 7. 8xsneeriis äs II» Lübr. Äilt. I. 1. tsÄ. I»

'r. z. 784-



Wem nach ihrem eigenen Geständnisse dadurch

keine besondere Scheidung gebothen , sondern dem

Volke nur seine alte Gewohnheit wäre gelassen

worden ? ( H. 26 . ) Ware dieses ja - daß das

Weib , wie man es als eine unstreitige Folge

annehmen müßte - auch nach dem Mosaischen

Gesetze in Gleichförmigkeit der Vorzeit , ebenfalls

wegen jeder an ihm gefundenen Unlust willkürlich

hätte verlassen können , warum hätte die Ge¬

schichte jene Scheidungen mir dem Merkmale der

Ungerechtigkeit bezeichnet , da die Frauen ih¬

ren Männern Scheidungsbriefe zugeschickt haben ?

( tzi2 ) Und in diesem Sinne der Theologen ,

der doch offenbar gegen das von den Iüdett aus¬

geübte Scheidungsrecht gienge , würde auch der

Heiland nicht den Männern allein ihre Herzens -

härtigkeit vorgeworfen , sondern vielmehr das

ganze jüdische Ehevolk , das Weib wie den Mann

eines verderblichen Leichtsinnes beschuldigst haoem

Also findet man auch bey den Meisten , soviel de¬

ren von der jüdischen Scheidungslehre schrieoen -

nichts gememers , als daß Sie die große Hart -

väckigkeik der Männer verachten , und dasknechü -

E 4 sche



sche Verhävgm ' ß der Weiber , in weichem Sitz

wäre « , in emPfindfamen Vortrage « zu beklagerr

pflegen ? (*) hatten die Weiber der Hebräer vor

Moses das gleiche Scheidungsrecht mit den Man -

»er « gehabt , und wäre selbes durch dessen Ge¬

setz nicht ungeandert , sondern nur bekräftiget wor¬

den , warum sollte man ihres harten Schicksals

gedenken , und ihrer knechtischen sage , in der sie

nicht gewesen waren , wenn sie sich nach der

Freyheit der Männer hatten scheiden können ? Es

konnte die göttliche Wahrheit nicht fehlen , daß

Moses seinem Volke die Scheidung nicht befoh¬

len , sondern nur wegen Härtigkeit der Herz - n

erlaubet Habs : Ob aber Moses in seinem Ge¬

setze auf die Gewohnheit der Vorzeit zurücksähe ,

oder ob er die Scheidung aus andere « dringende : ;

Bewegursachen erst neuerlich erlaubt habe ? Dies

ist eine besondere Frage . Moses , wie es m' chS

wenige vorgeben , um Mordthaten , Grausamkeit
ts « der Männerund um andere betrübte FoL

gen

(*) NuxtsrEüs äs L äivm- t . k». A5. 7«. cierisus
in VELtsqok . Osuter . 24° TKoMKs k - MZ äs Pvv « ^
juck. x. 22°
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HLn zu verhüten , hatte nach der Rakmlevre ,

welche in zween Umstanden das größere Uebel

verabscheut , die Scheidung erlaubet , also kann

die Meinung , daß den Ehegatten zuvor vermög

dem sittlichen Gebrauche ein gleiches Recht eigen

wäre , ohne Widerrede bestehen ; es muß aber im

anderen Verstände dieselbe ganz zerfallen , da es

sowohl vermag der Klarheit des Gesetzes als auch

vermög dem Vorgänge der jüdischen Scheidungen

eine ausgemachte Wahrheit ist , daß die Frauen

eigentlich gar kein Scheidungsrecht hatten , ausser

daß nicht selten von richterlicher Obrigkeit hart ,

nackige Männer oder grausame Wütteriche nach

der Stimme der Menschlichkeit gezwungen wur »

den , mittelst Einhändigung eines Scheidebrieft .

dieselben zu verlassen . ( §« 12 . ) ( )

H. Lch

Allein ein anderer Volksgebrauck , andere

Grundsätze , und ein anderes Gesetz lehren uns

E - den

( ») 8ux>rs ?Lüä. Rad. Mrimon L ,7ae!iLll»n »P.

tiuM i-r tisr . Ledr . aä epiL ?--u>i I. Corint . c,7 . 10,

z>s. 5«szs tom, Vt. kiSoir äes U. 6, -- SO»



( ") L» 6ZLLL. tu .

den R- chtsfall auch aus einem andern Gesichts -

Punkte beurtheilen . Zwar ist es bey uns nicht
minder eins Gewohnheit , als es der. Umstand m

ierer bürgeklichm Gesellschaft erheischen wird -

daß dem Manne besondere Vorrechte - die dem

Weibe nicht immer eigen sind , eingeräumet wer¬

den : Indessen ist es aber doch eine langst ver¬

theidigte Wahrheit - daß der Unterschied des Ge¬

schlechts im Grunde der Natur keine verschiede¬
nen Vorzüge ertheile ; und in der Folge dieser

Gewisheit hat man auch auf den Einwarf aus

Ler Schöpfungsgeschichte ( *) schon überzeugend

geantwortet , daß selbe nicht von einem abstdlu -
rerr Vorrechte des Mannes - sondern nur von

schwachem Leibtkraften des Weibes - oder von

der verhängten Zukunft , daß selbes im gesell ,

schriftlichen Leben dem Manne stets unterwürfig

seyn werde , zu verstehen seye. Hatte der Herr

von dem Scheidungsrechte nach der physischen
Ungleichheit der Menschen oder im Verstände ge¬

sellschaftlicher Vorrechte geredet , in der That

dessen Lehre , und das dem Manne ertheilte Recht ,

sich



sich zu scheiden - würde allerdings überflüßig ge,

Wesen sey » , da die Scheidung wegen des Ehe »

braches ohnehin niemals unterbliebe , indem dre

Strafe des Todes für den beleidigenden Theil

sine Folge des Lasters wäre . ( *) Erhellet es

Aber aus dem , daß Lhrißus , da Er das we»

gen des Ehebruches zum Tod verdammte Weib

errettete , in seiner Scheidungslehre nicht auf

bürgerliche Gesetze und Gewohnheiten sahe , s»

wird es zugleich auch wahr , daß der Heiland

dem Mann und Weibs , ungeacht Er zu ihren

gesellschaftlichen Wohl alle die leichtsinnigen Von ?

einandertrennungen , die bey dem Judenvolke ge,

wohnlich waren , untersagte , gleichwohl in dem

Tone der natürlichen Billigkeit , durch den son'

derbaren Ausnahme des Ehebruchs ein ununterschie -

denes Recht verliehen habe ; besonders wenn man

erwäget , daß der Mann ohne die seinem Weibe

tzersprdchene Treu zu verletzen , weder einen Ehe »

tzruch begehen könnt «!

§. SA

Ö L-eV-t . XX. , !v. Ssut. XXL 2Z»



Es ftys lchon , daß der Herr hör « Weiöck
rrichxs meldet , denn sonst wäre es vielleicht we¬
der eine Zweifelsfrage ; aber die Pharisäer
fragten nur in Ansehung des Mannes um die

Scheidungsfreyheit , hiemit konnte die Antwort
gemäß der Frage auch nur in Rücksicht des Man¬
nes folgen . (§. iZ . ) Gleichwie aber durch diese
Antwort daL alte Schsidungsrecht der Männer

verworfen und umgeändert wurde , also ist es auch
eine natürliche Folge , daß dadurch die niederge »
drückten Rechte der Weiber wieder auflebten ,
i. §. -4' >. 2d - ) <, MoZes hat Euch erlaubt , zu
« scheiden um eurer Herzens Haru ' gkeit wegen ,

von Anhsgin aber ist es nicht also gewesen .
- 3ch aber sage Euch : Wer sein Weib hon sich
" sntiaßt , es stye dann um Ehehruchsrvillen ,
« und eine andere nimmt , der bricht die Ehe . «

Wer hieraus nun schlüßt, , haß das Weib an,
diesem dem Manne gegebenem Rechte keinen

Antheil Habs , weil von selbem nichts gemeldet '
ward , den verhalt die Gleichförmigkeit der Es, ,
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He such zu folgern / daß das Weib weder unter

der Unaufiöslichkeik der Ehen begriffen sen <.

weil der Herr selbes in diesem Verbothe eben

nicht ausdrücklich benennte , sondern immer nur

auf die Fratze um die Scheidungsfreyheit für

Männer geantwortet hätte ; also lebeten die Ehe »

Weiber auch ohne Recht , und ohne Gesetzes ' —>

Der Apostel hatte die Gleichheit der Eheleute in

ihren natürlichen Rechten sehr deutlich zu erkennen

gegeben , da Er zwischen dem Rechte des Mannes

und dem Rechte des Weibes , welches Sie

wechftlweis über ihre Körper ausüben könnten ,

ganz keinen Unterschied machet ; ( *) also kann

das Weib auch in der nämlichen Rechtslinis be¬

leidiget werden , und sich eben das Scheidungs¬

recht , welches für dem Manne geschrieben ist ,

( H. iZ L lerzy . ) wenn nicht bürgerliche Gesetze

entgegen sind , zueignen .

§. zo .

(«) I. cormtli . VII. 4. i -oyL L«rtuU . I. 2-. e. 9. »ck



Zwar wider spricht dieser Meinung Ambetz -

sius ( *) , da Er im Scheidungsfalle das Recht

der neuen Verehelichung nur dem Manne nicht

aber auch der Frau zutheilet , weil Paulus in

seinem Briefe die nämlichen Worte Wenn Sie

sich aber scheidet , daß Sie alsdann ohne Ehe

bleibe , oder sich mit ihrem Manne wiederum ver¬

söhne der andern Stelle « und daß der Mann

sein Weib nicht von sich laße „ nicht beygesetzt

hatte ; und hieraus wird es zugleich sehr wahr¬

scheinlich , daß auch andere Vater , wenn sie dem

Manne in der Scher ' Lungsfreyheit einen Vorzug

zuerkannten , aus eben dem Grunde geurtheilt haben

Allein wir haben schon oben ( Z iZ . 19- lsc ^. )

die ganze Lehre des Apostels dem Gesetze des

Herrn untergeordnet , und in welchem Sinns

selbe zu nehmen seye , verstanden . Hiemit gleich¬

wie dort Paulus durch die Stelle Und daß

der Wann sein Weib nicht verlaße ^ die Schei¬

dung

(*) 8uxsr sxiK. k>auU I. Loriotk , ax. c»n. 17.



düng »ach dem Gesetze - des Herrn demeungeachk

mcht hindern konnte , eben so wenig wird man

dadurch auch hier — ja um so weniger zwischen

dem Mann und dem Weibe ein ungleiches Recht

beweisen , als man es aus keiner andern Quelle

darzuthun vermag , daß der Apostel den beding /

lichen Beysatz für dem Manne Wann Er sich

« aber scheidet rc . » eben deßwegen und zum

Beweise des Unterschiedes weggelaßen habe , da

Er doch an einem andern Orte deutlich genug

von Gleichheit ihrer Rechte redet . ( §. 2<g. )

Man kann hier , wenn es beliebt , die Streitig ,

keiten der Väter wieder durchgehen ; ( § 2 . )

man wird also auch dem Vater Ambrosrus

eben so viele andere Vater entgegensetzen können ,

als viele dem Weibe gleich dem Manne das un «

unterschiedene Scheiderecht zugesprochen haben .

Und nur kurz , um nicht in einer klaren Sache

mit mehrern Beweisen überlastig zu werden , ss

berufe ich mich auf Beyspiele , und auf das ge,

wöhnliche Verfahren in unsern geistlichen Gerichts ,

stählen , da der klagenden Frau , die wegen dem

Ehebruch des Mannes verlangte Scheidung end -

lich



lich allzeit zugelaßen wird . ( *) Hr' emr' L wen » such

die dermalige Scher ' dungsart , im Ehebruchsfalle /

von Tisch und Bette auf Gründen ruhet , die ich

bestricken h übe , so bleibt nichts destoweniger das

Recht der vollkommenen Scheidung gemäß der

göttlichen Lehre , für den Mann und das Weib /

wie zuvor / ununkerschieden .

§'

Zu diesem Erfolge » nachdem sich der Mann

oder die Frau des sich zugekommenen Scheide - - .

rechts gebrauchet hatten » Mäßet sich die letzte

Frage an , ob nicht derjenige Theil , welcher die

Scheidung verursachte , auch das Recht , sich wer' -

ters zu verehelichen , Verkehren habe ? Indem

christlichen Gesetzbuchs findet sich nichts , woraus

sich die Frage eigentlich beantworten ließe ; man

muß daher aus andern Gründen zu Rathe gehen .

Der Hauptgrund , weßwegen man dem schuldigen

Theile

(- ) 8. IuÄinu » M-trtztd »pol. I. eoiik. 8. Trksmas inpxt.
L6. »rt . 4. in 6. Lsüxtus äs LonML. st äivork.

M. 6- ci. Lzchsi tow. rV I. .r. §. Z7- .



Theile ein solches Recht verneinen möchte , wäre

der allgemeine Begriff von der Beleidigung , die

dem Schuldlosen durch das Laster der Untrer ,

zugefügt wurde . Allem macht man von dem Ge ,

genstande genauere Nil - erlegung , fo fallt es so¬

gleich auf , daß dieser Grund von Seite des be¬

leidigten Gatten nicht hinreichend ftye , um dem

vie Scheidung verursachenden Theile die Frey¬

heit zur fernern Verehelichung zu benehmen .

Es ist wahr , der ganze Scheidungsgrund besteht

in der gebrochenen Treu , und in der dem unschul¬

digen Gatten angethanen Beleidigung ; indessen

wird es aber von daher noch nicht aifogleich fol¬

gen , daß der Schuldige sich auch nimmer verheu -

rathen könne . ' Denn das Scheidungsrecht ist

eine Genugthuung aus der Lehre des Herrn ,

bald aber , wenn der gekränkte Theil vielleicht

mehr fodern würde , als was ihm für seinen er¬

littenen Nachtheil zum möglichsten Ersatze aus ,

gemessen ist , dann würde diese Fsderung nicht

mehr als ein Theil seiner Entschädigung berech¬

net werden , sondern die Anmaßung einer obrig «

ksitlichen Bestrafung oder unerlaubte pkiVM

A M"



räche verrathen - wofür dem UntsrMMM

Ehekemssrrcrr doch kein Recht geschrieben ist ?

also wäre es wohl unbillig , wenn dem schuldigen

Theils aus seinem Laster ein neues Recht zuwüch¬

se , noch finde ich aber keine Ungerechtigkeit ,

wenn jemand die Gefahr der fernern Untreu ver¬

achtend sich mit demselben in einen neuen Vertrag

einließe . Zwar wurde in den ersten Jahrhun "
öerten des christlichen Zeitraumes , da auch die

tzollkommne Scheidung noch üblich wäre , dem

schuldigen Theile alle Hofnung zur weiter « Ver¬

bindung benommen ; die Ursach davon laßt sich

aber leicht erachten . Denn gleichwie der Ehe ,

Lrecher oder die Ehebrecherinn vielleicht den gan .

Zerr Lebensrest , oder wenigstens eine Zeit von

25 — 30 Jahren , nach dem Verhältniß der Um¬

stände mit Abbüßung der Sünde zubringen muß ,

ke , ( *) eben so wenig wäre es auch faßlich ,

wie das Herz des büßenden Sünders zum neuen

Freudenfeste gestirnmek seyn könnte . Ueber dies

hat

( ' ) 8. Naülius osn. 7. 58. sp. cl. «01». II " i. A
ätz äelia . in Ixecis in nor. Lsn. 22. 6- 2Z.
XXXII - 20-eü. 7, »ää. LSV. Fuüiüiao . I4Z. c. lv .
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hat die Verehelichung des schuldigen Theiles

auch in spätern Jahrhunderten eine Kirchender -

sammlung , und Pabst Alexander III . solang

selber lebet , verbothen , ( *) indessen ist es aber

nur eine nothwendige obrigkeitliche Bestrafung ,

und nicht eine mit dem Scheidungsrechte vermög

göttlicher Schrift verbundene Folge .

§- 3«.

Bis ' hieher habe ich also über dem göttli¬

chen Gesetzverstande , und dem daraus fließenden

Rechte für katholische Christen gehandelt . Da

aber meine Gesinnungen niemals so sträflich wa¬

ren , um dadurch etwa nur ein rhe - logrsches

Gezänk zu erwecken , sondern vielmehr parris -

risch auch für des gemeinsten Mannes möglichen

Nutzen abzweckten ; so erfodert der Gegenstand

eine neue Untersuchung , ob das Recht für Christen

auch als Staatsbürger Statt finden könne ? Was

F s die

(«) Loncil . koroiul . äs anno 741. k. Llsx , »ä »rellä .
6sn »sns . in «»p. rz. äs xrKt »MKt,



die Offenbarung der Religion erlaubet , das ist

dem bürgerlichen Umstände noch nicht immer an¬

gemessen : Oft ist auch dem Bürger ein prLvak -

recht geschrieben , nicht selten erfodern es aber

sichere Gründe , daß Er selbes für den gesell¬

schaftlichen Endzweck , dem Er wegen sich selbst

untergeordnet ist , wieder ein nothwendiges Opfer

werden laße . Was daher die Klugheit desjeni¬

gen , dem es vermög seiner Würde obliegt , für

die Aufrechthaltung der gemeinschaftlichen Wohl¬

fahrt zu sorgen , unter bestmöglichster Verscho¬

ll ung der private echte bestimmen wird , das

wird auch die unverletzliche Hochheit des Recht¬

spruches seyn , dem jeder einzelne Bürger nicht

aus knechtischer Furcht bor der mitbestimmten

Strafe der Uebertrettung , sondern wegen seinem

eigenen Wohl , welches Er außer dem allgemei ,

« en nicht mehr erreichen kann , gehorche . Ich er¬

laube mir indessen meine Gründe anzubringen «
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§- 33 -

Man darf auf den Zusammenhang derbür ,

gerlichen Gesellschaften nur einen Blick hinwer -

fen , sogleich muß es sich auf einmal zeigen , daß

ihre Ordnung ? ihre Starke ? und die Summe

aller menschlichen Eintracht hon Eheverbindun -

gen abhängt . Man sehe zurück , sogar in die

Liefe des barbarischen Zeitalters , so wird man

such finden , daß die Bestimmung der Ehen ,

und deren Erhaltung stets das wichtigste Ge¬

schäft aller klugen Fürsten wäre . VulkeM ? den

die Geschichte für den ersten Monarchen von

Eg' fprett angiebt , hatte daselbst die Ehegesell¬

schaften errichtet , dem ^ o - cbi schreiben diese

Ehre die Lhmeser zu , und Lekrsps lang vor

diesem fände außer der weiblichen Verbindung

mit dem Manne kein tauglicheres Mittel , um

aus den wildesten Barbaren Griechenlauds

Menschen zu bilden . ( *) Fürsten in unsern Ta -

F 3 ^ n ,

(») Oioäoku « I. I. o. Mss. 17. a?. ckroi »,
-rlv». r>. 45. Lsäroli . p. Itz. V»r: iri ! LiS. äs !» LNa- r

r.



gen , wie könnten Sie alsdann ihrer nöthigsten

Sorgfalt vergessen , jene Bande mit aller Wach «

samkeit festzuhalten ^ die die Weisheit des Al -

« erthums zum Heile der Menschheit geknüpfet

hakte ! Es würde der Bau des ganzen von sehr

schlechter Dauer seyn , wenn die einzelnen Thei¬

le , aus welchen selber zusammengesetzt ist , so

leichterdings erschüttert werden könnten . Der

Regent , den der wesentliche Begriff von seiner

Würde verbindet , für die glückliche Fortwährung

der großen Gesellschaft zu wachen ( §. Z2 ) hat

daher auch die Pflicht auf sich - fern vorzüglich¬

stes Augenmerk auf die Festigkeit der Ehen Hin¬

zurichten , und die Unzertrennlichkeir derselben

dem Volke sogar durch Gesetze bekannt zu ma¬

chen . C)

§ 34 .

I. r. p. zr. Hsi-oSo«. r. s. n. yr. Willst Anfangsgr . der
allg. Gefchicht I. Theil . S. 147. Vläs cl. L»r . äeülLr -
tiiri kiü . z. civ. §. 17.

<**) Loak. Die neue österreichische Eheverordnung . §. zs .



WEw- WUIlAS - MM HA

§. 34 -

Gleichwie aber der Regem die Bekannt

WLchung von der Wzertrennlichkeit der Eher ;

Bus einer Staatsursach veranläßet , um durch die

festere Verbindung der Ehegesellschaften auch bis

dauerhaftere Ausammenhaltung der allgemeine »

Bürgerschaft zu erwirken , also müßte sich des

nämliche Beweggrund in jenen Fallen wieder von

selbst ganz aufheben , wo aus der Unzertrennlich -

Seit der Ehen für den Staat die nachtheiligsterr

Folgen entstehen . —- Es wäre dieser wohl ein

regelmäßiger Schluß , wenn man gleich Nützli¬

ches mit gleich Schlädlichen abzuwägen Hatte ; nach¬

dem Ausschlage der GtaatspHlm ' k aber wird sel¬

ber das Parallele nicht enthalten . Also könnttz

man zwar heimliche Nachstellungen , Hartnäckige

Zeit , verschwenderische Haushaltung , Verfassung

Kder tödliche Schlagereyen unter Ehegatten v vK

«Lner Seite für sichere Scheidungsgründe vorschü¬

tzen , weil dem Staate ein unlaugbarer Rachtheih

zugefügt wird , wenn selbe wegen steter Uneinigkeih

Wd Zerrittung ihrer Gemüther mittelst weckfttz ,

Z 4 ^



Aß

weisen Beleidigungen Ariderer Sitten argsrN/öft

zweckmäßige Erziehung der Kinder vernachläßi -

gen , das eigenthümliche Haab mit doppelter Hand

verschwenden , und um künftiges Vermögen zu

erwerben , oder anstat ihre vorigen Glücksgüter

zu vermehren , vrrdroßene und unthätige Bür¬

ger werden : Allein von einer andern politischen

Weite ist , der Umstand mehr bedenklich , da die

oftmaligen Scheidungen , sofernr in die nothwen «

dige Festigkeit der Ehen verderbliche Einriß « ge¬

schahen , dem Staate vielleicht viel gefährlicher ,

als die Verwüstung einiger Häuslichkeiten nach -

theilig seyn könnten . Wenn es daher wahr ist ?

daß durch mehrere Ehescheidungen die Gesellschaf¬

ter viel zu häufig und zu ihrem eigenen Verder¬

ben zergliedert würden , so widerspricht der poli¬

tischen Maaßregel kein Ruf der Ungerechtigkeit ,

wenn sich der Staat durch ein für dergleichen

Falls gegebenes Gcheidungverboth auch mit Un¬

terdrück , ng einiger permistiven privarrechte

bor der Gefahr in Sicherheit setzet , so gewis

jeder einzelne Bürger am Rande des Schicksals /

da Er um seinen abjolmen Endzweck vieleichL



Mmächtig ringen müßte , zur zeitlicher « Vorsor¬

ge einen Theil seiner Rechts gerne beygetragen

zu haben - aber zu spat wünschen mochte -

Fürsten von christlichen r7arisnen hatte die

göttliche Offenbarung einen ausnehmenden Fin¬

gerzeig gegeben , wie selten die Ehescheidungen

geschehen sollen . Wer sein Weib von sich ent¬

laßt , es seye dan um Ehebruchswillen , und ei¬

ne Andere nimmt , der bricht die Ehe . A. SN -

stamm , Valemiman , THeodss , Iastr -

man und viele abendländische Aegenren gut

christlichen Angedenkens sind in ihren Verordnun ,

gen zwar weiter gegangen , als es heut zu Tage

gut geheißen würde ; denn Sie erlaubten es nicht

nur , daß sich Ehegatten mit wüllkührlicher Ueber¬

einstimmung voneinander trennen , sondern auch

etwa aus einer unter der Menge ausgesetzter Be -

wegursachen mir besten Rechte scheiden konnten .

( *) Ob aber diese Fürsten in dem göttlichen Aus -

F Z ftru -

7. 2. coä. I^Iseoä. äs repuä . viä . Vlov. eonüit . ax.

botkokreä . w coä. iKecs . tsm. VI. m Lpxs«ä. tlt.



sMuche einen weitläufigern Umfang zu ßrckW

glaubte «, ob Sie die Scheidungsfreyheit dem

Gewißsn des Volks heimstellten , oder ob Sie ih¬

rem natürlichen Staatsrechte , die Scheidungen zu

verbiethen , vielleicht in der Meinung , daß Chri¬
stus sein Gesetz zum Vortheile bürgerlicher Ge¬

sellschaften gegeben Habe , entsagend , den hart¬

näckigen Mann oder das lieblose Weib für un¬

würdige Gatten hielten ? Zu dessen Ausforschung

ist hier der Matz nicht geräumig . Wir schran¬

ken indessen das Sraatsrecht auf den susdrücklft

chsn Gefetzverstand des Herrn ein -

§- 36 .

Msttarchen Christkathslischer Naristtes

sage ich ! Die Richtsrsyrüchs : daß die Ehegatten

«ach dem Muster anderer Scheidungen , auch we¬

gen des Lasters der Untreu , oder des Ehebruchs

nur dorn Tffch und Bethe abgesondert seyn sollen :

gleich -

1. 8, y, 10. II . 5. 2. eoS. s« rspuL. Nov. 22. e. z. 4.
5. Uc>v. 117. c. 8. Y IO. 140. L-Hek. r>tlsoä >
Rsx. c-ip. Z4. L. II. k' orm. AI. Lp. t,nm. II. ê ,

' 42Z. idirt. porm. p. 47g. 8z- noä aä

y, ^ !Z, KP- toM. I. esx. , x. läz»



§- 37 -

gleichwie selbe in keinem Endurtheile der Kirche

gegrim er sind , sind auch nicht der Erfolg von

eu . em eigenen Rathschluße , sondern die Wir .

kung ch - ologi . Her Meinung , die Ihr bisher durch

keine schere Verfügung umstoßen wolltetHät -

tet ihr die gänzliche Unauflöslichkeit der Ehen

für alle Fäll - gleich , und ununterschieden

aus eigenem Antriebe jemals beschlossen , da »

würde der Hochheit euerer Satzungen herlrge

Bürgerpflicht entsprechen , und jeder eurer Un¬

terwürfigen würde gedenken müßen , daß d; e

Ursachen noch tiefer liegen , als Er solche mit

seiner einseitigen Vernunft ergründen könnte ;

ist es aber eine richtige Wahrheit , daß Ihr

Liesfails in eurem staatischen Betragen nur dem

Privacurtheile der Theologen beytrettet , so

läßet dieses nach dem Maaße der Gegengründe

bestricken seyn , und höret die flehende Naturs »

stimme eurer gekränkten Bürger samt dem gehest

men Zurufen ihrer Antheil nehmenden Gesell ,

schaft l



Einmal ist es unwidersprechlich , baff dsv

Ehebruchs nebst dem , daß selber alles das übrige

Hausübel (§. Z4. ) nach sich ziehet , auch für sich

aus allen Beleidigungen , die sich zwischen Ehe¬

personen außer Mordthaten selbst ereignen kön¬

nen , die empfindsamste ftye — für den Gatten ,

der sein Haab , seine Güter , sein ganzes Ver ,

mögen , sein gegenwärtiges Glück , und alle Hof «

nung der Zukunft bis zum Abrißt seines Lebens¬

faden einen sich ausgewählten Gegentheile um

das Alleinrecht aufgeopfert hatte ! Fühlen eö Ei¬

nige schon wirklich mit Verwünschung ihrer Ehen
und grißgramigen Herzen , so lerne auch ein jed¬

weder , den das Unheil bisher noch verschonte ,

oder der noch in der Lage nicht ist , es empfinden

zumäßen , diese Wahrheit durch die Beyspiele

der Vorurtheillosen thierischen Natur erkennen .

Ist es vielleicht wahr , daß sich Einige nicht schä¬

men , bey ihrem gestörten Alleinrechte eine mög¬
liche Gleichgültigkeit zu gestehen , so sind Sie es

entweder um eitle Sonderlinge zu scheinen , doch
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« « in frechen Worten , oder es würdiget Sie

ihr eigenes Gestandniß nimmermehr unter die

Klaße richtiger Ehemänner gerechnet zu werden ,

da Sie dadurch ihre gleichartige Nebenausschwei -

fang genugsam am Tag legen . Die Griechen ,

und nach diesen die Römer als die amsigen For -

scher , und Uns durch ihre Gesetzweisheit bekann¬

ten Kenner der Natur , denen privacsicherheiL

und das Leben freyer Bürger so schätzbar wäre ,

haben der Welt für diese Wahrheit , daß der

Ehebruch eine der größten Beleidigungen seye ,

eine ansehnliche Bestätigung hinterlsßen , indem

Sie den natürlichen Schmerzen des beleidigten

Gattens so hoch billigten , daß selber seinen Ge ,

genrheil aus frischer That erhasckt , sogar unge¬

straft entleiben konnte . Alle gedenklichen Völ¬

kerschaften vom frühesten Zeitalter bis auf diese

Stunde , wenn Sie gleich nach dem ungleichsten

Ermeßen ihres gesellschaftlichen Nutzen auch m

Ehescheidungsrechren stets verschieden waren ,

haben doch wenigstens den Ehebruch als

den gewisesten Scheidegrund ausgenommen , um

gleichsam einstimmig zu sagen : Die Verletzung



der beschwornm Treu mißt sich aus der Größe des

natürlichen Geschlechtstriebes , und die Wird r -

Vereinigung der auf diese Art entzweien Herzen ,

wenn sie nicht selbst ein mögliches Ungefähr wie¬

der aussöhnet , kann von keiner fremden Macht

abhängen .

Z- 38 -

Mein christlichen Theologerr hatte es m

dem großen Raume menschlicher Dinge auch bey -

gehen können - den mit dem Laster der ehelichen

Untreu beleidigten Gatten , durch die Absonde¬

rung vorn Tisch und Bethe zu entschädigen — in

der That aber ein solches Strafurtheil zu fallen ,

welches derselbe ohne seinem Verschulden mitfüh ,

len muß ! Ein Mann , den nicht auch der kleinste

Schein blendet , kann durch eine frostige Ver¬

wendung , daß der beleidigte Theil ein Vorrecht

erhalte , den Schuldigen auch niemals mehr anzu¬

nehmen , unmöglich befriediget werden : Aber

der Mann , welcher nicht alle Empfindung natür -

sicher Wahrheit berlohren hat , wird in dem ge,

theil .
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HrMen Urtheilsspruche : DuMauy ( Weib )

sollst entweder gar keine Frau haben , oder

du mußr mir einem Weibe ( Manne ) le ^

den , welches dir wegen seiner bekanmen

Treulosigkeit so unansfiehlich , als auch

gefährlichist : nichts anders als ein wahres

Strafübei für den unschuldigen Ehegatten finden ,

ob selbes gleich nach seiner Wortbestimmung den

eigentlichen Strafnamen nicht verdient . Der

weltliche Regent kann es daher nicht angehen

laßen , daß sein Bürger der großen Unbilligkeit

des theologischen Richkerspruches oder wenigstens

einen so unverdienten als unnöchigsn Verhängni¬

sse unterliege , wenn nicht ein besonderer Staats -

Vortheil die Aufopferung seines natürlichen Rechts

als eme Bürgerpflicht verlanget .

H. Z4-

Es eifert aber auch nicht allein Gerechtigkeit

für die mögliche Entschädigung des beleidigten

Bürgers , sondern die für den Ehebruchsfall von

Lisch und Bethe ««geordnete Scheidung hat so-

wohl



wohl zum Voraus nur in einen abschreckenden Be¬

griffe davon , als in der Folge , wenn selbe schon '

wirklich vorgegangen wäre , auch auf den Reich ,

Lhum der ganzen Gesellschaft , auf dessen BevAls

kerung und Eitlen den gewissesten Einfluß . Z «

den wesentlichen Gütern einzelner Familien be¬

steht auch das reale Vermögen der großen Gesell¬

schaft , und die mögliche Vermehrung derselben

ist jener poliriscbe Anschlag , der in die staatische

Empfangsrubrique mitgehört . Entgegengesetzt

also , wo das Vermögen einzelner Hausgenossen «

schaften unzweckmäßig verwendet , verwüstet , und !

nicht vermehret wird , da muß auch in dem Aal , ^

krrl des Firranziers der Staatswirthschafe der

sichtlichste Schaden zuwachsen . Ein Ehebruch hak

die Herzen «er FamiUenhäupter geschieden ,

Haß , Zwietracht , und Betrüge sind an die Stelle

der Treu der liebe , per gemeinschaftlichen Aem -

sigkeit und guten Eintracht getretten . Es ist kei ,

ne genauere Zergliederung von derley verderbten

Hsuseigenschaften nöthig , denn jedermann ( das

Schicksal Hütte ihn vor eigener Erfahrung ! ) kann

B sich leicht vorstellen , oder vielleicht tausendmal

mit *



Bit ansehen , Welch verwirrten und schädlichen Zu¬

stand die Häuslichkeit solcher Ehegatten sich na¬

het : Man darf danebst noch übergehen , daß ü»

dem Umstände dieser häuslichen Uneinigkeiten öf¬

ters auch das Ehebeth beynahe abstirbt , und nur

Las seltneste Ungefähr der Austrieb eines unglück¬

lichen Sproßes wird , der aus Mangel der ordent¬

lichen Erziehung endlich wieder zum Verhältniß - ,

mäßigen Nachtheile des Staates darben muß .

Demungeachtet über scheidet sich der ge¬

kränkte Mann ( Weib ) nicht : Er läßt sich nicht

gern öffentlich zum Hahnrey erklären , wenn der

Ausspruch für ihn nur ein getheiltes Zwangsmit¬

tel , in sich selbst aber keine Genugthuung seyn

wird ; Er will die gewöhnlichen Vorwürfe seiner

Ungeduld in Erwartung künftiger Besserung nicht

oft Hören, und Er scheuet alle andern Beschwer¬

lichkeiten , die doch mit einer solchen Scheidung

zum Theil gemeiniglich vermenget sind . Das

Weib ( Mann- ganz wohl berichtet , welche Abnei -

G ZWg



gung der Wann von der Scheidung hak, und

welche abschreckende Gegengründe , die ihm als

mitverbunden bewußt sind , selben zurückhalten

müßen ; was hat Es nun für einen Zaum , der

seiner Ausgelassenheit Einhalt thun solle ? Es

unterlaßt feine tief eingewurzelte Gewohnheit

nicht , und um härtern Vorwürfen zu entkommen ,

befleißt Es sich in Ausübung des fasters und mit -

verknüpften Betrügereien nur verschlagener zu

seyn . Vergebliche Aussöhnungen , falsches Ver¬

sprechen verändern endlich den lang gefühlten Kum¬

mer des Mannes in eine bcichlfmnigkcit , eben

Las Uebel nicht selten auch auswärtig anzufangen ?

welches er kurz zuvor noch zu Haufe an feinem

Weibe fo oft verdammet hat . Also nehmen auch

die Sitten , die so mächtige Schutzwehre der Bür¬

gerschaft , hieran nicht den geringsten Antheil .

Die Dienstbothen müßen zu Hause um die Gunst

des Weibes zum ganzen Kammergeschafte die Hän¬

de biethen ; Kinder , wenn welche vorhanden sind ?

haben bald die zeitliche Gelegenheit , die reihen¬

den Beyspiele ausschweifender Handlungen für sich

aufzunehmen ; und der Mann , der von außen die

ahn »
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Änliche Rolle spielt , kann eben von nichts andern

Her Urheber seyn , als vorn Aergerniß « der Site

Len - wodurch gemeine Hurereyen erst gepfroxfek ,

Ader desto frecher ausgeübt werden .

§ 41 '

Aber nein ! kann man es schon nicht vernest

Wen, daß dieses auch nur überhaupt geschilderte

Verderben einzelner Familien , der Nachtheil für

Las staatische Vermögen , und die Verschlimme¬

rung bürgerlicher Sitten sogleich aus der Vorbil -

düng von einer Scheidung und Nichtscheidung

der gemeinste Erfolg sind , so mag man es doch

auch annehmen , daß von der großen Menge Hin¬

tergangener Ehegatten , mancher von Quaal und

Verdruß ermüdet , wirklich den Entschluß faßt ,

sich vom Tisch und Bethe «bsöndern zu lass- n;

wird aber dieser Vorgang ihm selbst , oder für

die allgemeine Wohlfahrt ersprießlich seyn ? Er

Hat sich geschieden , aber unter dem bevingliche «

Ausspruche , seinen betrügerischen Gegemheil wies

drr anzunehmen , oder seine Lebensrage in einem

G u M



heiligen jedoch ganz unbegreiflichen Ehebande alleiA

zuzubringen ; also wird er selben entweder wieder

zu sich nehmen - und sich der Gefahr des vorigen ,

oder vieleicht eines noch größer « Hausübels ( zy .

40 . ) überlassen , oder er wird ihn aus einem si¬

chern Bewußtseyn von seiner unverbesserlichen

Ausschweifung und wegen innerlicher Erbitterung

nicht mehr an seiner Seite dulden , und dan

wird die Haushaltung von einem nöthigen Gs, .

hülfen verwaist , und jenen möglichen Zweck ihrer

Vollkommenheit nicht erzielen , den selbe nach dem

Wunsche des einzelnen Bürgers , und des Staa¬

tes hätte erzielen sollen . Das Herz des gemein¬

sten Mannes begreift es , daß durch diese Schei¬

dung ein bestimmter Bevölkeruttgszweig VZrdZre ;

das polirikeraug aber hat nach seinen Grundsä¬

tzen diesen Verlust gleichsam auf unzählbare Nach -

zweige zu berechnen . Etwas anderes wird an¬

statt diesem hintsrschlagenen Nachwuchs wohl zu

befürchten seyn - daß nicht durch eine solche Scher »

düng , der Geilheit des einen , und der Unerrk -

haltsamkeit des andern zu den nachtheiligstenHm -

«ereyen , welche mach dem Urtheile der ' Theolog «

G



H§ viele Ehebrüche seyn müßten , Anlaß geZehe «

Mrde ^

. §- 42 .

Man wird mir hier ohngszweifelt vorrücken 5

haß aus dergleichen politischen Überlegungen

such jede andere Ursache , welche dir häusliche

Ruhe störst , und einen Nachtheil des bürgerli¬

chen Vermögenstandes mit sich bringet . , der Grund

der vollkommenen Scheidung seyn könne . Allein

wenn der Ehebruch aus allen Verletzungen eheli¬

cher Verbindlichkeiten die empfindsamste ist ;

( §. A7. ) wenn der Ehebruch von daher als eins

besondere Hauptursache kann betrachtet werden ,

Mil die bösen Folgen , welche daraus entstehen ,

wegen allzuharter Aussöhnung nur sehr selten auf¬

hören ; wenn der Ehebruch auf die Sitten der

Wrger unter allen den meisten Einfluß hat ;

-Z. 40 . ) - wenn die göttliche Schrift nur den Ehe¬

bruch allein als eine Scheidungsursache klar bs-

Mmmet hat , ( h. iZ . 15 . ) dan sind auch alle W

Mrige ^ Gründe weder van. Seite der naturltchM

G z Gr -



Gerechtigkeit , und des Staareü , weder bot, Gel¬

le der Religion die nämlichen « Alle lebendes

christkatholischen Regenten harren bisher in ih¬

rer Überzeugung von Mr Deutlichkeit der Schrift /

Und verwerfen daher alle Ursache » , davon im

göttlichen Gesetzbuchs keine ausdrückliche Mel ,

düng geschieht , als Gründe zur gänzlichen Scher -

düng aus eigenem Herzenstriebe ; noch konnten

sie sich aber von dem , daß auch im Ehebruchö -

falie die gänzliche Scheidung nicht erlaubt sey ,

Mit eben so viel Rechte nicht überzeugen , da die

Meinung in der Kirche selbst getheilt ist , und

die Gegenbeweise einen ungleich stärker » Anhang

zu verdienen scheinen ; hiemit kann auch von der

Politik dieser Fürsten noch ein anderer oder ei -

genmüthiger Entschluß erwartet werden . Und

möchte vieleicht in die Zukunft auch eine andere

sehr wichtige Ursache vorhanden seyn , welche

( wenn etwa eine ReAemettsucceßion vomw -

then wäre ) zu Hmdanbalrung eines blutigen Un¬

heils die vollkommene Scheidung verlängere , das

würde dieser Fall im Verstände der Schrift zwar

rmr «MüloM ' sch seyn , aber ich zweiflem ' cht,daß
Re ,



AeeHsnrett , m deren Staaten die Gs>, h- r >m-

sehen Gesellschaften unbekannt sind , die vo ! >

kommne Austöftng wenigstens von einer Lr. ri . i -

^ omanL erwarten dürften , besonders wenn sie

sich mit einem Theile der sonst aufzuwendenden

Staatskosten zu einer milden Stiftung bequem . « '

würden .

§ 43 °

Also wird auch der Einwarf , daß durch mei¬

nen Sentenz die Festigkeit der . Ehen erschüttert

würde , seine scheinbare Stärke Verkehren , wenn

es in dem Gesichtskreise des Pragmatikers , der

ren Staat nicht nach mathematischer Genauig¬

keit lenken kann , eine sichre Wahrheit ist , daß

die Eheverbindunzen im Ganzen noch immer auf¬

recht stehen , obschon den Bürgern ihr eigenthüm¬

liches Recht in wenig einzelnen Fallen nicht ver¬

saget wird . Man sage mir nur nichts von der

Gelegenheit , oder daß denjenigen , welche ihrer

Gegentheile üüerdrüßig wären , die Thür zum

Mißbrauche der Freyheit geöffnet werde . Denn
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von der Statthalterschaft , welche die Pflicht auf

sich hat , durch wachsame p- sliz ^vorsorge allen

Lastern überhaupt vorzubeugen , wird auch die

frühzeitige Veranstaltung gegen Ehebrüche iuG

besondere , und alle daraus entstehenden Mißhräu -

che gefoderk -

§. 44 -

Ein Regem hak m Bestimmung der Straft

gefttze jene Mäßigung zu gebrauchen , die. dem

Künstler bey Verfertigung einer Stahlfeder von -

nöchen ist , denn es müßen selbe weder zu gering¬

schätzig werden , weder durch ihre zu zeitliche

Strenge die Gemüther zur Unbiegsamkeit ver¬

härten , sondern aus dem Beweggründe der bür »

gerlichen Wohlfart in jenem Grade angeordnet

seyn , in welchen Sie mächtig genug scheinen , die

Anfalle der Leidenschaften zu hintertreiben . Es

liegt dieses der Gesetzgebenden Obergewalt zu

untersuchen ob , ob die vielen Ehebrüche nur

blos der Austrieb von den eimeißenden Weichlich¬

keiten der Bürger sind , oder ob selbe, auch die

Berr



Verkennung wahrer Legenden , ohne sonst weich «

lich zu leben , verrathen ? Indessen erlaubt mir

die Geschichte für unsre Tagzeittn ein ähnliches

Beyspiel anzubringen . Bey den alten Römerru ,

solang Sie einander um Tugend und Tapferkeit

zuruften , wäre jedes gesellschaftliche Verbrechen

ein Greuel für ihre parrisrischen Herzenkaum

hatte aber der schlecht vertheilte Uebersiuß das

rühmliche Bestreben um Tugend und Tapferkeit

in Asiatische Weichlichkeiten umgeschassen , und

durch die täglichen Beyspiele der Herrsch , und

Raubbegierds die Vaterland̂ iebe vergeßlich

gemacht , sogleich sind denselben auch alle

Gattungen von Laster , und ausschweifenden . Ver¬

gnügungen so gemein geworden , als ob Sie we¬

der jemals tugendhaft gewesen waren . Doch Ich

rede mehr bestimmt ? und sage nur das , was

zu meinem Zwecke dient . Noch da dieses Volk

in seiner Slücksgröße wäre , kann man es aus

der Strenge seiner Gesetze ersehen , welchen

Schandthaten die Ehebrüche hergezählet wur¬

den l es mästen aber diese heiligen Gesetze schmäh«
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lich entehret und verächtlich gemacht werden ,

wenn ihnen ihreUebertretter öffenrlichenTretz zu bie¬

then glaubten . Lukullus , Cäsar , pompejue ,
Amsnms , und viele andere , ob Sie gleich

Männer von erhabenen Eigenschaften waren , sind

Nichts destowemger in der Geschichte auch als die

größten Weichlinge aufgezeichnet ; ihre Am schwei -

sungen waren in sich ein Schimpf für die Ge se¬

tze , ihre Beyspiele aber haben über dies nach dem

gewissesten Stuffengange so sehr herabgewirket ,

daß man in Rsm endlich auf Ehebrüche kaum

mehr aufmerksam wäre . Die Deutschen unsere

Vorväter sind des späten Nachruhms ihrer Keusch¬
heit vorzüglich würdig ; fa es verdient diese Tu ,

gend unter ihren übrigen Thathandlungen an ih¬

nen um so mehr bewundert zu werden , als Sie

sonst berufenen Schweigern allerdings ungemem

ist . Und von daher , da sich die alten Deut -

schen der Enthaltsamkeit von der fleischlichen

Wollust vor andern Nationen stets rühmen könn «

ten , waren unter ihnen die Ehebrüche auch so

seltsam , als schimpflich man selbe zu bestrafen

pflegte . Allem die bittere Zeitrechnung hatte

Tsm ,



§- 45 -

TeuröMßtten um fremde Höflichkeiten vertäu ' chl ?

— — Es möchte wohl lächerlich scheinen , wenn

Wir für unsre Tage , und in der Hage - in wel¬

cher Wir Uns schon befinden , jene der alten

genaue Sittsamkeit zurückrufen wollten . Aber

nur — doch Ich verschweige und übergehe das ,

was Ich nach dem Maaße bürgerlicher Freyheit

«och sagen könnte . Möchte also gleich die Re «

de nicht von Ehescheidungen , möchte es nicht

um ein abschreckendes Mittel von Misbrauchen

der Freyheit zu thun seyn , so wird mir doch

jeder gutgesinnte beyrreuen müssen , daß die

HausiDn Ehebrüche ohnehin eine größere Ge .

setz . hndung oder dessen strengere Ausführung

vonnöthen haben ; und zwar eine Ahndung -
O

die nicht allein für den niedern Bürger , sonder «

auch für jeden andern , der aus desselben armse »

ligen Schultern seine Weichlichkeiten ««beschämt

forttreibt , entweder zur Hochachtung vor der

Gesellschaft , oder zur Furcht der rmentgehlicherr

Strafe gepraget werden muß .
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Diesem zufolge wird jener Ehegatte , bey

den andern aus gerechter Ursache einmal von sich

verstoßen hatte, ' nimmermehr berechtigt seyn , ihn

wieder anzunehmen , ( §. ? Z. ) sondern der schul "

Lizs Theil wird nebst dem Verluste des Rechts ,

sich jemals mehr verehelichen zu können , auch

jene angemessene Strafschuld bezahlen , welche

vermögend genug wäre , andere Satten von muth ,

willigen oder boshaften Ehebrüchen zurückzuhal¬

ten ; und damit die Sitten von dieser Seuche mit

desto erwünschtem Erfolge gereimget würden , so

mochte es auch rathsam seyn , daß die Police ^»

obrigkeit Ehepersonen , deren einander bewußtes

Laster zum allgemeinen Aergernisse schon laut be,

schrien , und mit Fingerzeigen öffentlich angedeu¬

tet wird , gleichwie solche das geistliche Gesetzbuch

von der Glaubensgemeinschaft ohnedem schon aus¬

geschlossen hat , auch aus eigenem Antriebe von -

einander scheide , und ihrer verhängten Züchti -

gung unterwerfe . Möchte aber dem ungeacht

wider alle Wahrscheinlichkeit noch mancher bog «

haft



Hefte Streich mitunterlauftn , so wird doch darum

vielleicht der tauftudste Fall den Rechrsgang

nicht verwehre » können , da man sonst den alber¬

ne » Schluß müßte gelten lasten , daß alle Eid -

schwüre , alle Zeugnissen , und überhaupt , alle

Proceßverfahrungen verworfen werden sollen ,

indem sich so viele Ungerechtigkeiten darunter ver¬

mengen ! In der That es müsse nach' dieft «

Ebenbilds der wunderlichste Satz auf die stehr -

stahle erhoben werden , daß kein Ehegatte nach

dem Hinsterben des Andern sich wieder verheura ,

tßen könne , weil es ungeachk der großen Straf »

gefttze nicht ganz unmöglich ist , daß er sich

durch geheime Mordthaten von selben ledig ge¬

macht habe l

ß. 46 -

Es liegt daher an Tage , daß diese und

mehr andere dergleichen Scheingründe , nur ss

lang auf künftige Schwierigkeiten deuten , so lang

man in die Vorsicht der politischen Obrigkeit

ein schwaches Zutrauen setzet . Zch hingegen habe

für
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für privatborcheile - die dem Staate semch

berhalrnißmassigen Antheil zinsen , für Verbesse¬

rung der Sitten , und für die ReliZisnsftey -
heit des Bürgers geredet ; im ganzen aber eigent¬

lich erwiesen , daß bürgerliche Regenten , wenn

sie wolle », und wenn es Staatsursachen erhei ,

schen , nach dem Muster des Alterthums in Ehe¬

sachen viel weiter gehen können , als ihnen heut

zu Tage die theologische Alaße anraumet «
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